
Absende r :

SPD-Fraktion im Stadtbezirksrat 321 
Lehndorf-Watenbüttel

15-00125
Anfrage (öffentlich)

Betreff:

Geschwindigkeitsbeschränkung und LKW Fahrverbot in der 
Saarbrückener Straße
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
12.06.2015

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 321 Lehndorf-Watenbüttel 
(Vorberatung)

24.06.2015 Ö

Sachverhalt:

Die Verwaltung wird gebeten mitzuteilen, welche Voraussetzungen vorliegen 
müssen, damit die Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h auf die gesamte 
Saarbrückener Straße ausgeweitet werden kann. 

Ergänzend wird gebeten mitzuteilen, welche Voraussetzungen vorliegen müssen, 
damit ein LKW Fahrverbot ( ggf. auch zeitlich am Tag beschränkt)  in der 
Saarbrückner Straße angeordnet werden kann. 

gez. Jens Kamphenkel  
Unterschrift

Anlage/n:
keine
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Absende r :

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im 
Stadtbezirksrat 321

15-00636
Anfrage (öffentlich)

Betreff:

Extremes Verkehrsaufkommen auf der Celler Herrstraße in 
Watenbüttel (Ortsdurchfahrt)
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
04.09.2015

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 321 Lehndorf-Watenbüttel 
(Entscheidung)

22.09.2015 Ö

Sachverhalt:

Die Verwaltung wird gebeten mitzuteilen, welche Maßnahmen eingeleitet werden können, 
um das äußerst stark zugenommene Verkehrsaufkommen in der Ortsdurchfahrt Watenbüttel 
zu reduzieren.

Begründung:

Bereits im Jahr 2011 kam ein Gutachten zu der Feststellung, dass die Ortsdurchfahrt an der 
Grenze ihrer Kapazität angelangt sei. Seit dem hat sich das Verkehrsaufkommen auf der 
Celler Herrstraße in Watenbüttel weiter enorm erhöht, Autos stehen mittlerweile stundelang 
in den Staus. Dies kann nicht allein auf die aktuelle Verkehrslage durch unterschiedliche 
Baumaßnahmen zurückgeführt werden.

Gez. Herla

Anlage/n:

keine

TOP 6.2
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Absende r :

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im 
Stadtbezirksrat 321

15-00658
Anfrage (öffentlich)

Betreff:

Ausschilderung vor Kita "Wilde Wiese" in Lamme
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
08.09.2015

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 321 Lehndorf-Watenbüttel 
(Entscheidung)

22.09.2015 Ö

Sachverhalt:

In der 27. Stadtbezirksratssitzung wurden die Ergebnisse der Stadtteilforscher für Lamme 
präsentiert. Diese Präsentation hat einige Defizite aus Sicht der Kinder und Jugendlichen 
aufgezeigt, u.a. in Bezug auf die Ausschilderung vor der Kita "Wilde Wiese" in Lamme. 

Die Verwaltung wird gebeten mitzuteilen:
- Ob die Ausschilderung vor Kita "Wilde Wiese" aus Sicherheitsaspekten ausreichend 
ist?
- Ob durch zusätzliche Ausschilderungen die Sicherheit erhöht werden könnte?

Gez. 
Dr. Frank Schröter

Anlage/n:

keine
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Absende r :

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im 
Stadtbezirksrat 321

15-00660
Anfrage (öffentlich)

Betreff:

Sachstand Radwegeverbindung zwischen Lamme und Lehndorf
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
08.09.2015

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 321 Lehndorf-Watenbüttel 
(Entscheidung)

22.09.2015 Ö

Sachverhalt:

Im Beschluss der 19. Stadtbezirksratssitzung vom 12.03.2014 (!) wurde die Verwaltung u.a. 
aufgefordert, den Bezirksrat zeitnah über die Ergebnisse der Gespräche zwischen 
Verwaltung und Feldmarkinteressenschaft Lamme über den Entwurf eines 
Gestattungsvertrages zur Nutzung der Radwegeverbindung zwischen Lamme und Lehndorf 
zu informieren. Dies ist bisher nicht geschehen. 

Die Verwaltung wird gebeten mitzuteilen:
- Wie ist der Sachstand der Verhandlungen und wann ist mit ihrem Abschluss zu 
rechnen?
- Wann kann mit der Ausbesserung/Erneuerung des Radwegbelags begonnen 
werden?
- Aus welchen Gründen wurde der Bezirksrat bisher nicht informiert?

Gez. 
Dr. Frank Schröter

Anlage/n:

keine
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Absende r :

SPD Fraktion im Stadtbezirksrat 321 15-00987
Anfrage (öffentlich)

Betreff:

Unfallhäufungsstelle Kreuzungsbereich Saarstraße /Ottweiler 
Straße   - Durchgangsverkehr Ottweilerstraße
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
23.10.2015

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 321 Lehndorf-Watenbüttel 
(Entscheidung)

04.11.2015 Ö

Sachverhalt:

Die Verwaltung hat mit Mitteilung außerhalb von Sitzungen - Drucksache 15-00123-01 
Maßnahmen mitgeteilt, die von der Unfallkommission vorgeschlagen wurden, um die 
Unfallhäufungsstelle Kreuzungsbereich Saarstraße /Ottweiler Straße  sicher zu machen. 
Dabei wurden auch die Maßnahmen aufgeführt, die kurzfristig umgesetzt werden sollen.

Zur Mitteilung wird angefragt:
a)   Bis wann werden langfristig alle Maßnahmen umgesetzt?
b)   Sind die unter  lfd. Nr. 8 angeführten mobilen Geschwindigkeitsüberwachungen durch die 
Polizei auf der Saarstraße oder auch auf der Ottweilerstraße  vorgesehen?
c)    Sind die vorgeschlagenen Maßnahmen aus Sicht der Verwaltung auch dazu geeignet,  
die Attraktivität der Einfahrt in die Ottweiler Straße Richtung  Saarbrückener Straße  – und 
auch damit die Durchfahrt  durch die Ottweilerstraße -zu senken.   

Gez. Jens Kamphenkel

Anlage/n:

keine
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

15-00978
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Vierte Satzung zur Änderung der Satzung über die Benutzung der 
Städtischen Friedhöfe in der Stadt Braunschweig 
(Friedhofsordnung)
Organisationseinheit:
Dezernat VII 
67 Fachbereich Stadtgrün und Sport

Datum:
06.11.2015

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 113 Hondelage (Anhörung) 09.11.2015 Ö
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach 
(Anhörung)

11.11.2015 Ö

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 224 Rüningen (Anhörung) 12.11.2015 Ö
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 114 Volkmarode (Anhörung) 23.11.2015 Ö
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 223 Broitzem (Anhörung) 24.11.2015 Ö
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 323 Wenden-Thune-Harxbüttel 
(Anhörung)

24.11.2015 Ö

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 322 Veltenhof-Rühme (Anhörung) 25.11.2015 Ö
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 222 Timmerlah-Geitelde-Stiddien 
(Anhörung)

26.11.2015 Ö

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 213 Südstadt-Rautheim-Mascherode 
(Anhörung)

01.12.2015 Ö

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 321 Lehndorf-Watenbüttel (Anhörung) 02.12.2015 Ö
Grünflächenausschuss (Vorberatung) 02.12.2015 Ö
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 211 Stöckheim-Leiferde (Anhörung) 03.12.2015 Ö
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 15.12.2015 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 21.12.2015 Ö

Beschluss:

„Die Vierte Satzung zur Änderung der Satzung über die Benutzung der Städtischen 
Friedhöfe in der Stadt Braunschweig (Friedhofsordnung) in der als Anlage 1 beigefügten 
Fassung wird beschlossen.“

Sachverhalt:

Begründung:

Die zurzeit gültige Satzung über die Benutzung der städtischen Friedhöfe in der Stadt Braun-
schweig wurde in ihren Grundlagen vom Rat am 5. Juli 2005 beschlossen und zuletzt mit der 
dritten Satzung zur Änderung der Satzung über die Benutzung der Städtischen Friedhöfe in 
der Stadt Braunschweig (Friedhofsordnung) vom 21. Oktober 2014 geändert.

TOP 7.
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Anlass für die nunmehr empfohlenen Änderungen der Satzung sind im Wesentlichen

- notwendige Anpassungen an das Niedersächsische Bestattungsgesetz und das 
Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz,

- die Änderung des Begriffes „Blindenhunde“ zu „Assistenzhunde“ nach § 4 Abs. 8 
Hundesteuersatzung gemäß Beschluss des Rates der Stadt Braunschweig vom 
15. Juli 2014,

- inhaltliche Vereinfachungen und Konkretisierungen der Friedhofsordnung,
- die Privatisierung des Krematoriums und die Inbetriebnahme des Rituellen Waschhauses 

mit Gebetsplatz,
- die Widmung des historischen Reformierten Friedhofs und die damit verbundene 

grundsätzliche Aktivierung für Belegungszwecke.

Die empfohlenen Satzungsänderungen werden wie folgt erläutert:

1. § 1 Abs. 1

Die Anschrift Stadtfriedhof, Helmstedter Straße 54 c, existiert im Straßenverzeichnis 
nicht mehr. Die Adresse des neuen Teils des Stadtfriedhofs lautet jetzt Stadtfriedhof, 
Franz-Frese-Weg 3.

Die weiteren für den Stadtfriedhof aufgeführten Anschriften Stadtfriedhof, Helmstedter 
Straße 38 a (alter Teil Stadtfriedhof) und 42 (Torhaus), werden beibehalten. Da sich 
die Feierhalle 1 außerhalb des Stadtfriedhofgeländes befindet, ist sie zusätzlich als 
öffentliche Einrichtung aufzunehmen. Ebenso wird der Reformierte Friedhof 
aufgenommen. Der Reformierte Friedhof, Juliusstraße Ecke Sophienstraße, ist neben 
dem Garnisonsfriedhof der einzige historische Friedhof, der sich im Eigentum der Stadt 
Braunschweig befindet. Angestrebt wird, in einem historischen Umfeld, ein besonderes 
Beisetzungsangebot ab dem Jahr 2016 zu schaffen.

2. § 2 Abs. 5

Der Umgang mit Urnengrabstätten im Falle einer Entwidmung bzw. 
Außerdienststellung bezüglich einer Ersatzgrabstätte oder deren Herrichtung wurde 
bislang nicht geregelt. Durch den Entfall des Wortteils „Erd“ werden nun alle 
Grabstätten erfasst.

3. § 4 Abs. 2 lit. a)

Kinderwagen und Rollstühle sind in der satzung nicht explizit zu regeln und werden aus 
diesem Grund in § 4 Abs. 2 lit. a) nicht mehr aufgeführt. Die weitere Änderung des 
Abs. 2 lit. a) ist redaktioneller Art.

§ 4 Abs. 2 lit. c)

Die Einschränkung bei der Ausführung gewerblicher Tätigkeiten auf dem Friedhof wird 
mit der vorgeschlagenen Änderung zeitlich näher bestimmt.

§ 4 Abs. 2 lit. h)

Der Ersatz des Wortes „Blindenhund“ durch die Bezeichnung „ausgebildeter 
Assistenzhund“ ist in Anlehnung an die Änderung des § 4 Nr. 8 der 
Hundesteuersatzung gemäß Ratsbeschluss vom 15.07.2014 erforderlich.
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4. Überschrift Abschnitt III.

Der Begriff Feuerbestattung beinhaltet auch den Vorgang der Kremierung. Durch die 
Privatisierung des Krematoriums wird diese Leistung von der Stadt Braunschweig nicht 
mehr angeboten. Urnenbeisetzungen sind aber weiterhin Bestandteil des 
Leistungsangebotes der Stadt. Dies soll mit der Änderung der Überschrift verdeutlicht 
werden.

5. § 6 Abs. 1

Durch die Privatisierung des Krematoriums sind Feuerbestattungen nicht mehr bei der 
Stadt Braunschweig zu beantragen. Auf die Notwendigkeit, die weiter angebotenen 
Leistungen der Urnenbeisetzungen bei der Stadt Braunschweig zu beantragen, wird 
mit der vorgeschlagenen Änderung des § 6 Abs. 1 hingewiesen.

Darüber hinaus wird im letzten Satz eine inhaltliche Konkretisierung vorgenommen, da 
Urnenbeisetzungen „unter dem grünen Rasen“ in anderen Grabfeldern mit Teilnahme 
möglich sind.

6. § 6 Abs. 3

Der bisherige Satz 3 wird gestrichen, da der Sachverhalt bereits in § 9 Abs. 2 des 
Niedersächsischen Bestattungsgesetzes geregelt ist. Stattdessen werden die Tage, an 
denen keine Bestattungen durchgeführt werden, nunmehr in der Friedhofsordnung 
konkretisiert.

7. § 6 Abs. 4

Durch die Privatisierung des Krematoriums wird die Kremierung als Teilleistung der 
Feuerbestattung von der Stadt Braunschweig nicht mehr angeboten. 

Die Herstellung von Erd- und Urnengrabstätten obliegt ausschließlich der Stadt. Eine 
eventuelle Beauftragung von Dienstleistern ist in der Friedhofsordnung nicht 
regelungsbedürftig.

8. § 7 Abs. 3

Die Satzergänzung ist erforderlich, um bei abweichenden Sarggrößen (die in den 
letzten Jahren zunehmend auftreten) durch ausreichend große Grüfte einen 
reibungslosen Bestattungsablauf sicherzustellen.

9. § 7 Abs. 5

Neben einer redaktionellen Anpassung ist die Änderung des Abstandes zwischen den 
Gräbern um 0,1 m aus Gründen der Arbeitssicherheit und Unfallverhütung erforderlich.

10. § 7 Abs. 6

Dieser Absatz entfällt, da die Bestattungsfristen in § 9 Abs. 2 des Niedersächsischen 
Bestattungsgesetzes geregelt sind.

11. § 7 Abs. 7

Der Abs. 7 des § 7 entfällt, da die Ruhezeiten in § 14 des Niedersächsischen 
Bestattungsgesetzes geregelt sind.
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8 von 81 in Zusammenstellung



12. § 7 Abs. 8

Auf Grund des Wegfalls der Absätze 6 und 7 wird der bisherige Absatz 8 zum neuen 
Absatz 6.

13. § 8 Überschrift

Die Überschrift wird wie in § 7 als Mehrzahl benannt.

14. § 8 Abs. 1 S. 3

Da es keine gesetzlichen Vorgaben für Überurnen aus Kunststoff für Beisetzungs-
zwecke gibt, entfällt die bisherige Einschränkung. Die Ergänzung in Satz 3 ist 
notwendig, um bei abweichenden Urnen- und Überurnengrößen (die in den letzten 
Jahren vermehrt auftreten) durch ausreichend große Gruben zur Aufnahme der Urnen 
und Überurnen einen reibungslosen Bestattungsablauf sicherzustellen. Die Ergänzung 
des Satz 4 berücksichtigt die Besonderheiten des Reformierten Friedhofs.

15. § 8 Abs. 1 S. 4

Die neue Regelung entspricht dem besonderen Charakter des Reformierten Friedhofs.

16. § 8 Abs. 2

Der Absatz entfällt, da der Sachverhalt bereits in § 14 des Niedersächsischen 
Bestattungsgesetzes geregelt ist.

17. § 8 Abs. 3

Auf Grund des Wegfalls des bisherigen Abs. 2 wird Abs. 3 zu Abs. 2.

18. § 8 Abs. 4

Der Absatz entfällt, da der Sachverhalt keiner satzungsrechtlichen Regelung bedarf.

19. § 9 Abs. 3

Der Absatz entfällt, da der Sachverhalt bereits in § 15 des Niedersächsischen 
Bestattungsgesetzes geregelt ist.

20. § 10 Abs. 3

Der Absatz entfällt, da der Sachverhalt bereits in § 15 des Niedersächsischen 
Bestattungsgesetz geregelt ist.

21. § 12 Abs. 1

Es erfolgt eine redaktionelle Klarstellung, nachdem in einem gerichtlichen Verfahren 
eine Unklarheit aufgetreten ist.

22. § 12 Abs. 4

Im Bereich der Urnengrabstätten wird, neben einer redaktionellen Anpassung unter b), 
unter g) eine dem Reformierten Friedhof entsprechende Urnengrabstätte, welche dem 
besonderen Charakter dieses Friedhofs entspricht, angeboten.
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23. § 12 Abs. 5

Der Absatz entfällt, da der Sachverhalt in § 15 Abs. 1 der Satzung geregelt ist.

24. § 13 Überschrift

Die Überschrift des Paragrafen wird geändert, da man bei Erdbegräbnissen von 
Erdbestattungen und bei Urnenbegräbnissen von Urnenbeisetzungen spricht.

25. § 13 Abs. 1

Da gem. § 14 des Niedersächsischen Bestattungsgesetzes die Ruhezeit generell 20 
Jahre beträgt und Abweichungen möglich sind, ist eine weitergehende Regelung 
entbehrlich. Durch den Wegfall der §§ 7 Abs. 7 und 8 Abs. 2 ist der Bezug des § 13 
Abs. 1 auf diese Paragrafen nicht mehr gegeben. 

Die Anlage von Reihengräbern besteht auf allen von der Stadt Braunschweig 
verwalteten Friedhöfen. Daher entfällt der Hinweis auf Reihengräber auf dem 
Stadtfriedhof. Darüber hinaus erfolgen redaktionelle Konkretisierungen.

26. § 13 Abs. 2

Der Abs. 2 des § 13 entfällt, da die Ruhezeiten in § 14 des Niedersächsischen 
Bestattungsgesetzes geregelt sind.

27. § 13 Abs. 3

Abs. 3 des § 13 wird gestrichen, da kein legitimes Interesse an einer solchen Regelung 
besteht.

28. § 13 Abs. 4

Durch den Wegfall der Absätze 2 und 3 wird der Absatz 4 zu Absatz 2. Das Wort 
„Beisetzungen“ wird geändert, da man bei Erdbegräbnissen von Erdbestattungen 
spricht.

29. § 13 Abs. 5

Durch den Wegfall der Absätze 2 und 3 wird der Absatz 5 zu Absatz 3. Die 
Erdbestattungen in Erdgemeinschaftsgräbern werden nicht anonym durchgeführt, 
wodurch dieser Hinweis entfällt. Da an den Gemeinschaftsgrabmalen nicht 
zwangsläufig Schriftplatten mit den Namen und Daten der Bestatteten befestigt 
werden, sondern hier auch andere Möglichkeiten zum Tragen kommen können, um auf 
die Verstorbenen hinzuweisen, ist die Änderung des Textes erforderlich.

Die gesetzliche Mindestruhezeit ist in § 14 Niedersächsisches Bestattungsgesetz 
geregelt, sodass hier kein besonderer Hinweis auf die Ruhezeit erforderlich ist.

30. § 14 Abs. 1

Da der bisherige § 8 Abs. 2 entfällt, wird der Hinweis auf diesen Paragrafen gestrichen.

31. § 14 Abs. 2 lit. a)

Der dritte Satz unter dem Buchstaben a) wird gestrichen, da der Sachverhalt keiner 
satzungsrechtlichen Regelung bedarf.
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32. § 14 Abs. 2 lit. b) S.1

Da die Urnenbeisetzungen in Urnengemeinschaftsanlagen nicht anonym durchgeführt 
werden, entfällt dieser Hinweis.

33. § 14 Abs. 2 lit. b) S.3

Da auf den Gemeinschaftsgrabmalen nicht zwangsläufig Schriftplatten mit den Namen 
und Daten der Beigesetzten befestigt werden, sondern auch andere Möglichkeiten zum 
Tragen kommen können, um auf die Verstorbenen hinzuweisen, ist die Änderung des 
Textes erforderlich.

34. § 15 Abs. 1

Der Sachverhalt des entfallenen § 12 Abs. 5 wird durch Änderungen des § 15 Abs. 1 
jetzt hier beschrieben. Da die §§ 7 Abs. 7 und 8 Abs. 2 entfallen, ist der Bezug des § 
15 Abs. 1 auf diese Paragrafen nicht mehr gegeben. Die weiteren Ergänzungen des 
Abs. 1 dienen der Konkretisierung.

35. § 15 Abs. 2 S.1

Da der Wiedererwerb des Nutzungsrechtes auch mehrfach erfolgen kann, wird das 
Wort „einmal“ gestrichen.

36. § 15 Abs. 2 S.5

Satz 5 wird gestrichen, da er durch die Änderung in Satz 1 obsolet ist.

37. § 15 Abs. 7 S.1

Da die §§ 7 Abs. 7 und 8 Abs. 2 entfallen, ist der Bezug des § 15 Abs. 7 auf diese 
Paragrafen nicht mehr gegeben.

38. § 15 Abs. 7 S. 2

Die redaktionelle Anpassung dient der Konkretisierung.

39. § 19 Satz 3

Satz 3 des Paragrafen wird gestrichen, da der Sachverhalt keiner konkreten Regelung 
durch die Friedhofsverwaltung bedarf.

40. § 20 Überschrift

Die Änderung der Überschrift erfolgt aus Gründen der Anpassung an den allgemeinen 
Sprachgebrauch.

41. § 20 Abs. 2 Satz 2

Da an den Gemeinschaftsgrabstätten keine Nutzungsrechte bestehen, ist der Hinweis 
auf den Haftungsausschluss nicht erforderlich.

42. § 23 Abs. 2

Die Ergänzungen des § 23 sind zur Konkretisierung der Benutzungsbedingungen 
erforderlich.
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43. § 23 Abs. 4

Der Absatz entfällt, da der Sachverhalt in § 7 Niedersächsisches Bestattungsgesetz 
geregelt ist.

44. § 24 Abs. 1

Da der § 24 nur einen Absatz enthält, entfällt der Hinweis auf Abs. 1. Durch die 
Einrichtung des rituellen Waschhauses sowie der Aufnahme der Feierhalle 1 in die 
Satzung ist die textliche Ergänzung erforderlich.

45. § 24 Abs. 2

Der Abs. 2 wird gestrichen, da der Sachverhalt in der Friedhofsgebührensatzung 
geregelt ist.

46. § 27 Abs. 1

Die Änderungen im ersten Halbsatz sind auf Grund notwendiger Anpassungen an die 
Gesetzgebung erforderlich.

Durch den Wegfall der Absätze 6 und 7 des § 7 der Satzung ist § 27 Abs. 1 S.1 Nr. 4 
zu korrigieren. Da der § 10 Abs. 3 entfällt ist § 27 Abs. 1 S. 1 Nr. 6 zu korrigieren. 
Ebenso entfällt § 23 Abs. 4 der Satzung, wodurch § 27 Abs. 1 S. 1 Nr. 12 gestrichen 
wird.

Die Zuständigkeit des Rates für die Beschlussfassung zur Friedhofsordnung ergibt sich aus 
dem § 58 Abs. 1 Nr. 5 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, wonach der Rat 
(die Vertretung) über Satzungen und Verordnungen beschließt.

Geiger

Anlage/n:

Anlage 1:
Vierte Satzung zur Änderung der Satzung über die Benutzung der Städtischen Friedhöfe in 
der Stadt Braunschweig (Friedhofsordnung)
Anlage 2: 
Gegenüberstellung der bisherigen und der neuen Satzungstexte der Friedhofsordnung
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Anlage 1 

1 
 

Vierte Satzung 
zur Änderung der Satzung 

über die Benutzung der Städtischen Friedhöfe 
in der Stadt Braunschweig 

(Friedhofsordnung) 
 
 
Auf Grund der §§ 10 und 13 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVGl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 16. Dezember 2014 (Nds. GVBl. S. 434), und des Gesetzes über das 
Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen vom 8. Dezember 2005 (Nds. GVBl. S. 381) hat 
der Rat der Stadt Braunschweig in seiner Sitzung am 21. Dezember 2015 folgende Satzung 
beschlossen: 
 
 

Artikel I 
 
Die Satzung über die Benutzung der Städtischen Friedhöfe in der Stadt Braunschweig 
(Friedhofsordnung) vom 5. Juli 2005 (Amtsblatt für die Stadt Braunschweig Nr. 7 vom 
24. Juli 2005), zuletzt geändert durch die Dritte Änderungssatzung vom 21. Oktober 2014 
(Amtsblatt für die Stadt Braunschweig Nr. 16 vom 19. November 2014, S. 67), wird wie folgt 
geändert: 
 
 
1. § 1 Abs. 1 S. 1 wird wie folgt gefasst: 

 
„Die Friedhöfe (Stadtfriedhof Helmstedter Straße 38 a, 42 und Franz-Frese-Weg 3 und die 
Friedhöfe der ehemaligen Ortsteile Bevenrode, Bienrode, Broitzem, Harxbüttel, 
Hondelage, Lamme, Rautheim, Rüningen, Schapen, Stöckheim, Thune, Timmerlah, 
Volkmarode, Waggum, Wenden und der Friedhof Veltenhof sowie der Reformierte 
Friedhof) und die Feierhalle 1, Helmstedter Straße 38 a sind öffentliche Einrichtungen der 
Stadt Braunschweig.“ 
 

2. § 2 Abs. 5 S.1 wird wie folgt geändert: 
 
„Alle Grabstätten nach Abs. 3 und 4 sind von der Stadt kostenfrei in ähnlicher Weise wie 
die außer Dienst gestellten oder entwidmeten Grabstätten herzurichten. Die 
Ersatzgrabstätten werden Gegenstand des Nutzungsrechtes.“ 
   

3. § 4 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
 
„Auf den Friedhöfen ist insbesondere nicht gestattet, 
 
a) Wege mit Fahrzeugen aller Art zu befahren; Für Berechtigte nach § 5 gilt dies nicht, 
b) Waren aller Art, insbesondere Kränze und Blumen, sowie gewerbliche Dienste  

  anzubieten, 
c) an Sonn- und Feiertagen, an Sonnabenden ab 13.00 Uhr oder in der Nähe einer  

  Bestattung oder Beisetzung gewerbliche Arbeiten auszuführen, 
d) gewerbsmäßig ohne Genehmigung des Nutzungsberechtigten zu fotografieren, 
e) Druckschriften zu verteilen, 
f) den Friedhof und seine Einrichtungen, Anlagen und Grabstätten zu verunreinigen oder  

  zu beschädigen sowie Grabstätten unberechtigt zu betreten, 
g) zu lärmen und zu spielen, 
h) Tiere – ausgenommen ausgebildete Assistenzhunde - mitzuführen, 
i) Blumen, Pflanzen, Sträucher, Erde und dergleichen widerrechtlich zu entfernen, 
j) Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzulagern.  
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4. Die Überschrift des Abschnitts III. wird wie folgt gefasst: 

„Erdbestattungs- und Urnenbeisetzungsvorschriften“ 
 

5. § 6 Abs. 1 S. 1 und S.2 erhalten folgende Fassung: 
 
„Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen sind bei der Stadt unter Beifügung der 
erforderlichen Unterlagen zu beantragen. Beisetzungen im anonymen Urnenhain erfolgen 
grundsätzlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit.“ 

 
6. § 6 Abs. 3 S. 3 wird wie folgt geändert: 

 
„Tage, an denen keine Bestattungen und Beisetzungen vorgenommen werden, sind 
Sonn- und Feiertage sowie der 24. und 31. Dezember.“ 

 
7. § 6 Abs. 4 erhält folgende Fassung: 

 
„Die Durchführung von Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen obliegt unter Beachtung 
der gesetzlichen Vorschriften der Stadt.“ 

    
8. § 7 Abs. 3 wird um folgenden Satz 7 ergänzt: 

 
„Abweichende Sarggrößen sind rechtzeitig, mindestens drei Tage vor Bestattung, bei der 
Friedhofsverwaltung anzuzeigen.“ 
 

9. § 7 Abs. 5 erhält folgende Fassung: 
 
„Aushub und Wiederverfüllen der Gräber ist Angelegenheit der Friedhofsverwaltung und 
wird im Auftrage des Nutzungsberechtigten durchgeführt. Die Tiefe der einzelnen Gräber 
beträgt von der Erdoberfläche (ohne Hügel) bis zur Oberkante des Sarges mindestens 
0,9 m. Der Abstand zwischen den Gräbern muss mindestens 0,4 m betragen.“ 

 
10. § 7 Abs. 6 wird gestrichen. 
 
11. § 7 Abs. 7 wird gestrichen. 
 
12. § 7 Abs. 8 wird in § 7 Abs. 6 geändert. 

 
13. Die Überschrift des § 8 wird in „Urnenbeisetzungen“ geändert. 
 
14. § 8 Abs.1 S. 3 erhält folgende Fassung: 

 
„Überurnen mit einer Höhe über 30 cm oder einem Durchmesser mit mehr als 20 cm sind 
rechtzeitig, mindestens drei Tage vor der Beisetzung, bei der Friedhofsverwaltung 
anzuzeigen.“ 

 
15. § 8 Abs. 1 wird um folgenden Satz 4 ergänzt: 

 
„Bei Urnenbeisetzungen auf dem Reformierten Friedhof sind nur Urnen und Überurnen 
aus biologisch abbaubarem Material zulässig.“ 

 
16. § 8 Abs. 2 wird gestrichen. 
 
17. § 8 Abs. 3 wird in § 8 Abs. 2 geändert. 
 
18. § 8 Abs. 4 wird gestrichen. 
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19. § 9 Abs. 3 wird gestrichen. 

 
20. § 10 Abs. 3 wird gestrichen. 
 
21. § 12 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

 
„Die Wahlmöglichkeit beinhaltet nicht das Vorhalten der in Abs. 4 aufgeführten Erd- und 
Urnengrabstätten auf jedem Friedhof, sondern bezieht sich auf das gesamte Stadtgebiet.“ 

 
22. Der § 12 Abs. 4 wird im Abschnitt „Urnengrabstätten“ wie folgt geändert: 

 
„b) Urnengrabstätten ab 1,5 m²“  
und 
„g) Urnensondergräber auf dem Reformierten Friedhof“  
 

23. § 12 Abs. 5 wird gestrichen. 
 
24. Die Überschrift des § 13 wird wie folgt geändert: 

 
„§ 13 Grabstätten zur Erdbestattung“ 

 
25. § 13 Abs. 1 wird wie folgt gefasst: 

 
„Die Nutzungsrechte bei Wahlgräbern müssen bei nachfolgenden Bestattungen für die 
Dauer der gesetzlichen Ruhezeit verlängert werden. Ein Grab kann für die Dauer der 
Ruhezeit nur mit einer Leiche belegt werden. Nach jeder Erdbestattung auf einem 
Wahlgrab können nachfolgend auf Antrag bis zu acht Urnenbeisetzungen erfolgen, soweit 
keine wichtigen Gründe entgegenstehen. Ist eine Erdgrabstätte mit Urnen voll belegt und 
befinden sich in ihr Urnen, deren Ruhezeit abgelaufen ist, so können an Stelle dieser 
Urnen auf Antrag des Nutzungsberechtigten weitere Urnen beigesetzt werden. Die Urnen, 
deren Ruhezeit abgelaufen ist, werden in der Urnenruhestätte beigesetzt. Sie werden 
nicht mehr nachgewiesen. Reihengräber können nur mit einer Leiche belegt werden. Eine 
Nutzungsrechtsverlängerung ist ausgeschlossen.“ 

  
26. § 13 Abs. 2 wird gestrichen. 
 
27. § 13 Abs. 3 wird gestrichen. 

 
28. § 13 Abs. 4 wird zu § 13 Abs. 2 und in S. 1 wird das Wort „Beisetzungen“ durch 

„Bestattungen“ ersetzt. 
 

29. § 13 Abs. 5 wird zu § 13 Abs. 3 und wie folgt gefasst: 
 
„Erdgemeinschaftsgräber sind Grabstätten, auf denen Erdbestattungen durchgeführt 
werden. Auf Wunsch der Hinterbliebenen kann die Bestattung im Beisein von 
Angehörigen durchgeführt werden. Die Grabstätte erhält ein Gemeinschaftsgrabmal mit 
den Namen der dort Bestatteten. Die Pflege der Grabstätte wird für die Dauer der 
Nutzungszeit gewährleistet. Ein Nutzungsrecht besteht nicht. Eine Verlängerung ist 
ausgeschlossen. Die Bestattung erfolgt der Reihe nach. Ein Anspruch auf eine besondere 
Lage innerhalb der Grabstätte besteht nicht. Diese Bestattungsart kann sowohl auf dem 
Stadtfriedhof als auch auf den Ortsteilfriedhöfen erfolgen.“ 

 
30. In § 14 Abs. 1 wird unter Buchstabe b) der Verweis „(§ 8 Abs. 2)“ gestrichen. 
 
31. In § 14 Abs. 2 wird unter Buchstabe a) der Satz 3 gestrichen. 
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32. In § 14 Abs. 2 Buchstabe b) Satz 1 wird das Wort „anonym“ gestrichen. 
 
33. In § 14 Abs. 2 Buchstabe b) Satz 3 werden die Worte „mit Schriftplatten“ gestrichen. 
 
34. § 15 Abs. 1 wird wie folgt gefasst: 

 
„Das Nutzungsrecht wird für die Dauer der gesetzlichen Ruhezeit zum Zwecke der 
sofortigen Belegung vergeben. Eine verkürzte Ruhezeit bzw. ein verkürztes 
Nutzungsrecht kann unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen festgelegt werden. 
Ein Vorauserwerb des Nutzungsrechtes kann bei Wahlgrabstätten von der 
Friedhofsverwaltung zugelassen werden. Die Laufzeiten der Nutzungsrechte beginnen mit 
dem Tag der Bestandskraft des Gebührenbescheides. Bei Reihengrabstätten ist ein 
Vorauserwerb ausgeschlossen. Soweit die Hinterbliebenen keine bestimmte Person als 
Nutzungsberechtigten benannt haben, behält der Kostenträger das Nutzungsrecht.“ 

 
35. In § 15 Abs. 2 Satz 1 wird das Wort „einmal“ gestrichen. 
 
36. In § 15 Abs. 2 wird der Satz 5 gestrichen. 
 
37. In § 15 Abs. 7 Satz 1 wird der Verweis „(§§ 7 Abs. 7, 8 Abs. 2)“ gestrichen. 
 
38. In § 15 Abs. 7 Satz 2 werden die Worte „der Nutzungszeit“ durch die Worte „Aufgabe des 

Nutzungsrechts“ ersetzt. 
 

39. In § 19 wird der Satz 3 gestrichen. 
 
40. Die Überschrift des § 20 wird wie folgt geändert: 

 
„§ 20 Instandhaltung von Grabstellen“ 
 

41. § 20 Abs. 2 Satz 2 wird gestrichen. 
 
42. § 23 Abs. 2 wird folgendermaßen gefasst: 

 
„Für rituelle Waschungen stehen auf dem Stadtfriedhof ein Waschhaus und ein 
Gebetsplatz zur Verfügung.  
Vor einer Waschung ist ein ausgefüllter und unterschriebener Antrag auf Benutzung des 
rituellen Waschhauses der Friedhofsverwaltung zur Terminvergabe vorzulegen. 
Leichname dürfen nur gewaschen werden, wenn der Antragsteller den Leichnam und sich 
selbst zweifelsfrei ausweist. Die Waschung hat zur festgesetzten Zeit zu beginnen und ist 
innerhalb von maximal zwei Stunden zu beenden. Alle für die Waschung benutzten 
Räume sind nach der Benutzung abzuschließen und der Schlüssel ist in dem 
ausgewiesenen Kasten am Waschhaus zu hinterlegen.  
Der Gebetsplatz auf dem Stadtfriedhof dient der Verabschiedung vom Verstorbenen nach 
durchgeführter Waschung im Waschhaus durch Gebete vor der Bestattung auf einem 
Friedhof. Für die Aufbahrung auf dem Ablagestein auf dem Gebetsplatz ist der Sarg mit 
dem Leichnam nicht zu öffnen, es sei denn, es liegt eine Ausnahmegenehmigung der 
unteren Gesundheitsbehörde vor.  
Die Benutzung des rituellen Waschhauses und des Gebetsplatzes erfolgt auf eigene 
Gefahr.“ 

 
43. § 23 Abs. 4 wird gestrichen. 
 
44. § 24 Abs. 1 wird zu § 24 und wie folgt gefasst: 
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„Für die Inanspruchnahme der Friedhöfe und deren Einrichtungen sowie der Feierhalle 1 
werden Gebühren nach Maßgabe der Satzung über die Gebühren für die Friedhöfe der 
Stadt Braunschweig (Friedhofsgebührensatzung) in der jeweils gültigen Fassung 
erhoben.“ 

 
45. § 24 Abs. 2 wird gestrichen. 
 
46. § 27 Abs. 1 wird wie folgt gefasst: 

 
„Ordnungswidrig im Sinne des § 10 Abs. 5 des Niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den folgenden 
Geboten oder Verboten dieser Satzung zuwiderhandelt: 
1. § 4 Abs. 2 - Verhalten auf den Friedhöfen 
2. § 5 Abs. 1, 6 - 8, 10 - Gewerbetreibende 
3. § 6 Abs. 1, 3 - Allgemeines/Beantragung 
4. § 7 Abs. 2 - 4, 6 - Erdbestattungen 
5. § 9 Abs. 1, 2 - Totenruhe 
6. § 10 Abs. 1 - Ausgrabungen 
7. § 15 Abs. 7 Satz 2 - Entfernen des Grabmals 
8. § 16 Abs. 1, 2 - Gestaltungsgrundsätze, Kunststoffverbot 
9. § 17 Abs. 8 - Standsicherheit der Grabmale 
10. § 18 Abs. 1, 3 - Zustimmungserfordernis 
11. § 21 Abs. 4, 7 - Herrichtung und Pflege der Grabstätte, Pflanzenschutz“ 

 
 

Artikel II 
 

Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Braunschweig 
in Kraft. 
 
Braunschweig, den 

Stadt Braunschweig 
Der Oberbürgermeister 

i. V. 
(S) 

 
 
 

Geiger 
Erster Stadtrat 

 
 
Vorstehende Satzung wird hiermit bekannt gemacht. 
 
Braunschweig, den 
 

Stadt Braunschweig 
Der Oberbürgermeister 

i. V. 
 
 
 

Geiger 
Erster Stadtrat 
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Gegenüberstellung der bisherigen und der neuen Satzungstexte der Friedhofsordnung Anlage 2

alt neu

§ 1 Geltungsbereich, Friedhofszweck, Nutzungsberechtigte

(1) Die Friedhöfe (Stadtfriedhof Helmstedter Straße 38 a, 42 und 54 c und die 

Friedhöfe …

(1) Die Friedhöfe (Stadtfriedhof Helmstedter Straße 38 a, 42 und 54 c  Franz-

Frese-Weg 3 und die Friedhöfe …Veltenhof sowie der Reformierte Friedhof) und 

die Feierhalle 1, Helmstedter Straße 38 a, sind öffentliche Einrichtungen ... 

§ 2 Außerdienststellung und Entwidmung

(5) Alle Erdgrabstätten nach Abs. 3 und 4 sind von der Stadt kostenfrei in 

ähnlicher Weise wie die außer Dienst gestellten oder entwidmeten Grabstätten 

herzurichten. Die Ersatzgrabstätten werden Gegenstand des Nutzungsrechtes.

(5) Alle ErdgGrabstätten nach Abs. 3 und 4 sind von der Stadt kostenfrei in 

ähnlicher Weise wie die außer Dienst gestellten oder entwidmeten Grabstätten 

herzurichten. Die Ersatzgrabstätten werden Gegenstand des Nutzungsrechtes.

§ 4 Verhalten auf den Friedhöfen

(2) Auf den Friedhöfen ist es insbesondere nicht gestattet,   (2) Auf den Friedhöfen ist es insbesondere nicht gestattet,   

a) Wege mit Fahrzeugen aller Art zu befahren, ausgenommen sind Kinderwagen 

und Rollstühle; Berechtigten nach § 5 ist das Befahren der Wege gestattet,

a) Wege mit Fahrzeugen aller Art zu befahren, ausgenommen sind Kinderwagen 

und Rollstühle; Für Berechtigten nach § 5 gilt dies nicht ist das Befahren der 

Wege gestattet,

c) an Sonn- und Feiertagen, Sonnabendnachmittagen oder in der Nähe einer 

Bestattung oder Beisetzung gewerbliche Arbeiten auszuführen, ….

c) an Sonn- und Feiertagen, Sonnabendnachmittagen  an Sonnabenden ab 

13:00 Uhr oder in der Nähe einer Bestattung oder Beisetzung gewerbliche 

Arbeiten auszuführen, ….

h) Tiere - ausgenommen Blindenhunde - mitzuführen, h) Tiere - ausgenommen Blindenhunde ausgebildete Assistenzhunde - 

mitzuführen,

III. Erd- und Feuerbestattungsvorschriften III. Erdbestattungs - und FeuerUrnenbeisetzungsbestattungsvorschriften

§ 6 Allgemeines

(1) Erd- und Feuerbestattungen sind unverzüglich bei der Stadt unter Beifügung 

der erforderlichen Unterlagen zu beantragen. Anonyme Beisetzungen erfolgen 

unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

(1) Erd-Erdbestattungen und FeuerUrnenbeisetzungenbestattungen sind 

unverzüglich bei der Stadt unter Beifügung der erforderlichen Unterlagen zu 

beantragen. Anonyme Beisetzungen im anonymen Urnenhain erfolgen 

grundsätzlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

(3) ... Erdbestattungen müssen in der Regel spätestens am vierten Tag nach 

Eintritt des Todes erfolgen.

(3) ... Erdbestattungen müssen in der Regel spätestens am vierten Tag nach 

Eintritt des Todes erfolgen. Tage, an denen keine Bestattungen und 

Beisetzungen vorgenommen werden, sind Sonn- und Feiertage sowie der 24. 

und 31. Dezember.

(4) Erd- und Feuerbestattungen obliegen unter Beachtung der gesetzlichen 

Vorschriften der Stadt bzw. den nach § 5 Abs. 1 zugelassenen 

Bestattungsunternehmen.

(4) Die Durchführung von Erd-Erdbestattungen und 

FeuerUrnenbeisetzungenbestattungen obliegten unter Beachtung der 

gesetzlichen Vorschriften der Stadt bzw. den nach § 5 Abs. 1 zugelassenen 

Bestattungsunternehmen.
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§ 7 Erdbestattungen

(3) … Die Sarggröße beträgt in der Regel 2,1 m x 0,75 m x 0,72 m (Länge x 

Breite x Höhe). 

(3) ... Die Sarggröße beträgt in der Regel 2,1 m x 0,75 m x 0,72 m (Länge x 

Breite x Höhe). Abweichende Sarggrößen sind rechtzeitig, mindestens drei Tage 

vor Bestattung, bei der Friedhofsverwaltung anzuzeigen.

(5) Aushub und Wiederverfüllen der Gräber ist Angelegenheit des Fachbereiches 

Stadtgrün und wird im Auftrage des Nutzungsberechtigten durchgeführt. Die Tiefe 

der einzelnen Gräber beträgt von der Erdoberfläche (ohne Hügel) bis zur 

Oberkante des Sarges mindestens 0,9 m. Der Abstand zwischen den Gräbern 

muss mindestens 0,3 m betragen.

(5) Aushub und Wiederverfüllen der Gräber ist Angelegenheit des Fachbereiches 

Stadtgrün der Friedhofsverwaltung und wird im Auftrage des 

Nutzungsberechtigten durchgeführt. Die Tiefe der einzelnen Gräber beträgt von 

der Erdoberfläche (ohne Hügel) bis zur Oberkante des Sarges mindestens 0,9 m. 

Der Abstand zwischen den Gräbern muss mindestens 0,4 m 0,3 m betragen.

(6) Erdbestattungen müssen innerhalb von 96 Stunden seit dem Eintritt des 

Todes erfolgen. Tage, an denen in der Stadt keine Bestattungen vorgenommen 

werden, sind in die Frist nicht einzurechnen.

entfällt

(7) Die Ruhezeit beträgt 25 Jahre. Für Kinderleichen bis zum 5. Lebensjahr 

beträgt die Ruhezeit 15 Jahre. 

entfällt

(8) …. (8) (6) ….

§ 8 Urnenbeisetzung § 8 Urnenbeisetzungen

(1) … beigesetzt werden. Überurnen aus Kunststoff können zugelassen werden, 

sofern durch eine Umweltverträglichkeitsprüfung entsprechend den gesetzlichen 

Vorschriften die Unbedenklichkeit für Beisetzungszwecke nachgewiesen wird. 

(1) ... beigesetzt werden. Überurnen aus Kunststoff können zugelassen werden, 

sofern durch eine Umweltverträglichkeitsprüfung entsprechend den gesetzlichen 

Vorschriften die Unbedenklichkeit für Beisetzungszwecke nachgewiesen wird. 

Urnen und Überurnen mit einer Höhe über 30 cm oder einem Durchmesser mit 

mehr als 20 cm sind rechtzeitig, mindestens drei Tage vor der Beisetzung, bei 

der Friedhofsverwaltung anzuzeigen. Bei Urnenbeisetzungen auf dem 

Reformierten Friedhof sind nur Urnen und Überurnen aus biologisch abbaubarem 

Material zulässig.

(2) Die Ruhezeit für Urnen beträgt 20 Jahre, in besonders ausgewiesenen 

Grabfeldern 15 Jahre.

entfällt

(3) … (3) (2) …

(4) Urnen, die drei Monate nach Einäscherung noch nicht beigesetzt sind, werden 

nach erfolgloser Aufforderung der Beisetzungspflichtigen im anonymen 

Urnenhain auf Kosten der Beisetzungspflichtigen beigesetzt.

entfällt
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§ 9 Umbettungen

(3) Das Ausgraben von Leichen und Urnen bedarf einer behördlichen oder 

richterlichen Anordnung, soweit es nicht zum Zwecke der Umbettung erfolgt.

entfällt

§ 10 Ausgrabung von Leichen

(3) Das Ausgraben von Leichen zum Zwecke der Umbettung darf nur bis 14 Tage 

nach dem Tod, danach frühestens zwei Jahre nach der Beisetzung erfolgen.

entfällt

§ 12 Allgemeines

(1) ….. Die Wahlmöglichkeit beinhaltet nicht das Vorhalten aller unter Abs. 4 

aufgeführten Grabarten auf jedem Friedhof, sondern bezieht sich auf das 

gesamte Stadtgebiet.

(1) ….. Die Wahlmöglichkeit beinhaltet nicht das Vorhalten aller unter Abs. 4 

aufgeführten Erd- und Urnengrabstätten Grabarten auf jedem Friedhof, sondern 

bezieht sich auf das gesamte Stadtgebiet.

(4) ……..                                                                                                                                                                                                                                           

Urnengrabstätten: .......                                                                                                                                                                                                                     

b) Urnensondergrabstätten ab 1,5 m² .......

(4) ……..                                                                                                                                                                                                                                           

Urnengrabstätten: .......                                                                                                                                                                                                                     

b) Urnensondergrabstätten ab 1,5 m² .......                                                                                                                                                                                 

g) Urnensondergräber auf dem Reformierten Friedhof

(5) Die Vergabe der Grabstätten erfolgt zum Zwecke der sofortigen Belegung. Mit 

Ausnahme der Grabart Erdreihengräber kann von der Friedhofsverwaltung ein 

Vorauserwerb des Nutzungsrechtes zugelassen werden.

entfällt

§ 13 Grabstätten zur Erdbeisetzung § 13 Grabstätten zur Erdbestattung Erdbeisetzung

(1) Die Vergabe der Nutzungsrechte an Erdgrabstätten erfolgt auf 25 Jahre. Die 

Nutzungsrechte bei Wahlgräbern müssen bei nachfolgenden Beisetzungen für 

die Dauer der gesetzlichen Ruhezeit (§§ 7 Abs. 7, 8 Abs. 2) verlängert werden. 

Ein Grab kann für die Dauer einer Ruhezeit nur mit einer Leiche belegt werden. 

Nach jeder Erdbeisetzung auf einem Wahlgrab können nachfolgend auf Antrag 

bis zu acht Urnenbeisetzungen erfolgen, soweit keine wichtigen Gründe 

vorliegen, die eine anderweitige Verwendung der Grabstätte rechtfertigen. ... 

Reihengräber werden nur auf dem Stadtfriedhof angeboten.

(1) Die Vergabe der Nutzungsrechte an Erdgrabstätten erfolgt auf 25 Jahre. Die 

Nutzungsrechte bei Wahlgräbern müssen bei nachfolgenden Beisetzungen 

Bestattungen für die Dauer der gesetzlichen Ruhezeit (§§ 7 Abs. 7, 8 Abs. 2) 

verlängert werden. Ein Grab kann für die Dauer der einer Ruhezeit nur mit einer 

Leiche belegt werden. Nach jeder Erdbestattungbeisetzung auf einem Wahlgrab 

können nachfolgend auf Antrag bis zu acht Urnenbeisetzungen erfolgen, soweit 

keine wichtigen Gründe entgegenstehen vorliegen, die eine anderweitige 

Verwendung der Grabstätte rechtfertigen. ...                                                                                                                

Reihengräber werden nur auf dem Stadtfriedhof angeboten.

(2) Das Nutzungsrecht an Kindergrabstätten (Kinder bis 5. Lebensjahr 

einschließlich) beträgt 15 Jahre. …

entfällt
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(3) Der Erwerb des Nutzungsrechtes an einer Erdgrabstätte zum Zwecke der 

Urnenbeisetzung kann von der Friedhofsverwaltung auf Antrag zugelassen 

werden.

entfällt

(4) Beisetzungen im Erdbestattungshain … (4) (2) Beisetzungen Bestattungen im Erdbestattungshain …

(5) Erdgemeinschaftsgräber sind Grabstätten, auf denen Erdbestattungen 

anonym durchgeführt werden. Auf Wunsch der Hinterbliebenen kann die 

Beisetzung im Beisein von Angehörigen durchgeführt werden. Die Grabstätte 

erhält ein Gemeinschaftsgrabmal mit Schriftplatten mit den Namen der dort 

Bestatteten. Die Pflege der Grabstätte wird für die Dauer der Ruhezeit (25 Jahre) 

gewährleistet. ...

(5) (3) Erdgemeinschaftsgräber sind Grabstätten, auf denen Erdbestattungen 

anonym durchgeführt werden. Auf Wunsch der Hinterbliebenen kann die 

BestattungBeisetzung im Beisein von Angehörigen durchgeführt werden. Die 

Grabstätte erhält ein Gemeinschaftsgrabmal mit Schriftplatten mit den Namen 

der dort Bestatteten. Die Pflege der Grabstätte wird für die Dauer der 

NutzungsRuhezeit (25 Jahre) gewährleistet. ...

§ 14 Grabstätten zur Urnenbeisetzung

(1) Urnengrabstätten

...

b) Nach der Beisetzung der ersten Urne können auf Antrag weitere Urnen 

beigesetzt werden (§ 12 Abs. 3), sofern sichergestellt ist, dass das Nutzungsrecht 

an der Urnengrabstätte nicht vor Ablauf der Ruhefrist (§ 8 Abs. 2) der jeweils 

zuletzt beigesetzten Urne endet. ...

(1) Urnengrabstätten

...

b) Nach der Beisetzung der ersten Urne können auf Antrag weitere Urnen 

beigesetzt werden (§ 12 Abs. 3), sofern sichergestellt ist, dass das Nutzungsrecht 

an der Urnengrabstätte nicht vor Ablauf der Ruhefrist (§ 8 Abs. 2) der jeweils 

zuletzt beigesetzten Urne endet. ...

(2) Urnenhain, Urnengemeinschaftsgräber und Urnenruhestätten                                                                                                                                         

a) ...                                                                                                                                                                                                                                        

Ein Nutzungrecht entsteht nicht. Im Urnenhain beigesetzte Urnen werden für die 

Dauer der Ruhefrist (§ 8 Abs. 2) nachgewiesen.                                                                                                                                                                

b) Urnengemeinschaftsgräber sind Grabstätten, auf denen Urnen anonym 

beigesetzt werden können. Auf Wunsch der Hinterbliebenen kann die Beisetzung 

im Beisein von Angehörigen durchgeführt werden. Die Grabstätte erhält ein 

Gemeinschaftsgrabmal mit Schriftplatten mit den Namen der dort Beigesetzten. 

...

(2) Urnenhain, Urnengemeinschaftsgräber und Urnenruhestätten                                                                                                                                        

a) ...                                                                                                                                                                                                                                        

Ein Nutzungsrecht entsteht nicht. Im Urnenhain beigesetzte Urnen werden für die 

Dauer der Ruhefrist (§ 8 Abs. 2) nachgewiesen.                                                                                                                                                                      

b) Urnengemeinschaftsgräber sind Grabstätten, auf denen Urnen anonym 

beigesetzt werden können. Auf Wunsch der Hinterbliebenen kann die Beisetzung 

im Beisein von Angehörigen durchgeführt werden. Die Grabstätte erhält ein 

Gemeinschaftsgrabmal mit Schriftplatten mit den Namen der dort Beigesetzten. 

...
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Gegenüberstellung der bisherigen und der neuen Satzungstexte der Friedhofsordnung Anlage 2

alt neu

§ 15 Nutzungsrecht

(1) Das Nutzungsrecht wird für die Dauer der gesetzlichen Ruhezeit vergeben (§§ 

7 Abs. 7, 8 Abs. 2). Ein Vorauserwerb des Nutzungsrechtes kann von der 

Friedhofsverwaltung zugelassen werden. Die Nutzungsrechte müssen bei 

nachfolgenden Beisetzungen für die Einhaltung der gesetzlichen Ruhezeit (§§ 7 

Abs. 7, 8 Abs. 2) verlängert werden. Die Laufzeiten der Nutzungsrechte beginnen 

mit dem Tag der Entrichtung der Gebühr. Bei Reihengrabstätten ist ein 

Vorauserwerb ausgeschlossen. …

(1) Das Nutzungsrecht wird für die Dauer der gesetzlichen Ruhezeitfrist zum 

Zwecke der sofortigen Belegung vergeben (§§ 7 Abs. 7, 8 Abs. 2). Eine verkürzte 

Ruhezeit bzw. ein verkürztes Nutzungsrecht kann unter Beachtung der 

gesetzlichen Bestimmungen im Einzelfall festgelegt werden. Ein Vorauserwerb 

des Nutzungsrechtes kann bei Wahlgrabstätten von der Friedhofsverwaltung 

zugelassen werden. Die Nutzungsrechte müssen bei nachfolgenden 

Beisetzungen für die Einhaltung der gesetzlichen Ruhezeit (§§ 7 Abs. 7, 8 Abs. 2) 

verlängert werden. Die Laufzeiten der Nutzungsrechte beginnen mit dem Tag der 

Entrichtung der Gebühr der Bestandskraft des Gebührenbescheides. Bei 

Reihengrabstätten ist ein Vorauserwerb ausgeschlossen. ...

(2) Das Nutzungsrecht kann in der Regel einmal wiedererworben werden. … Ein 

mehrmaliger Wiedererwerb kann von der Friedhofsverwaltung zugelassen 

werden.

(2) Das Nutzungsrecht kann in der Regel einmal wiedererworben werden. … Ein 

mehrmaliger Wiedererwerb kann von der Friedhofsverwaltung zugelassen 

werden.

(7) Der Nutzungsberechtigte kann das Nutzungsrecht erst nach Ablauf der 

gesetzlichen Ruhezeit (§§ 7 Abs. 7, 8 Abs. 2) vor Ablauf der Nutzungszeit 

aufgeben. Vor Ablauf der Ruhezeit oder der Nutzungszeit dürfen Grabmale und 

sonstiges Grabzubehör nur durch die Friedhofsverwaltung entfernt werden. 

Gebühren werden in diesem Falle nicht zurückerstattet. Die Stadt kann einen 

Monat nach Aufgabe des Nutzungsrechtes über die Grabstätte frei verfügen. Die 

auf diesen Grabstätten verbliebenen Anpflanzungen und Grabmale werden 

seitens der Stadt abgeräumt.

(7) Der Nutzungsberechtigte kann das Nutzungsrecht erst nach Ablauf der 

gesetzlichen Ruhezeit (§§ 7 Abs. 7, 8 Abs. 2) vor Ablauf der Nutzungszeit 

aufgeben. Vor Ablauf der Ruhezeit oder Aufgabe des Nutzungsrechts der 

Nutzungszeit dürfen Grabmale und sonstiges Grabzubehör nur durch die 

Friedhofsverwaltung entfernt werden. Gebühren werden in diesem Falle nicht 

zurückerstattet. Die Stadt kann einen Monat nach Aufgabe des Nutzungsrechtes 

über die Grabstätte frei verfügen. Die auf diesen Grabstätten verbliebenen 

Anpflanzungen und Grabmale werden seitens der Stadt abgeräumt.

§ 19 Anlieferung

Die Grabmale oder sonstigen baulichen Anlagen sind nach entsprechender 

Terminvereinbarung so zu liefern, dass sie von der Friedhofsverwaltung überprüft 

werden können. Einzelheiten hierzu bestimmt die Friedhofsverwaltung. Sie 

dürfen erst aufgestellt werden, wenn der Grabhügel bzw. das -beet der 

betreffenden Grabstelle hergerichtet ist.

Die Grabmale oder sonstigen baulichen Anlagen sind nach entsprechender 

Terminvereinbarung so zu liefern, dass sie von der Friedhofsverwaltung überprüft 

werden können. Einzelheiten hierzu bestimmt die Friedhofsverwaltung. Sie 

dürfen erst aufgestellt werden, wenn der Grabhügel bzw. das -beet der 

betreffenden Grabstelle hergerichtet ist.
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Gegenüberstellung der bisherigen und der neuen Satzungstexte der Friedhofsordnung Anlage 2

alt neu

§ 20 Unterhaltung § 20 Unterhaltung Instandhaltung von Grabstellen

(2) Der Nutzungsberechtigte ist für jeden Schaden haftbar, der durch mangelnde 

Verkehrssicherheit von Grabmalen, sonstigen baulichen Anlagen oder durch 

Abstürzen von Teilen davon verursacht wird. Dieses gilt nicht für die einheitlichen 

Denkmale und Schriftplatten bei den Reihengrabstätten und 

Gemeinschaftsgrabstätten mit Kennzeichnung des Grabes durch einheitliches 

Denkmal.

(2) Der Nutzungsberechtigte ist für jeden Schaden haftbar, der durch mangelnde 

Verkehrssicherheit von Grabmalen, sonstigen baulichen Anlagen oder durch 

Abstürzen von Teilen davon verursacht wird. Dieses gilt nicht für die einheitlichen 

Denkmale und Schriftplatten bei den Reihengrabstätten und 

Gemeinschaftsgrabstätten mit Kennzeichnung des Grabes durch einheitliches 

Denkmal.

§ 23  Ausschmückung - Musikalische Darbietungen - Aufbahrungen - 

Rituelle Waschungen

(2) Für rituelle Waschungen stehen auf dem Stadtfriedhof ein Waschhaus und 

ein Gebetsplatz zur Verfügung.

(2) Für rituelle Waschungen stehen auf dem Stadtfriedhof ein Waschhaus und 

ein Gebetsplatz zur Verfügung.                                                                                               

Vor einer Waschung ist ein ausgefüllter und unterschriebener Antrag auf 

Benutzung des rituellen Waschhauses der Friedhofsverwaltung zur 

Terminvergabe vorzulegen. Leichname dürfen nur gewaschen werden, wenn der 

Antragsteller den Leichnam und sich selbst zweifelsfrei ausweist. Die Waschung 

hat zur festgesetzten Zeit zu beginnen und ist innerhalb von maximal zwei 

Stunden zu beenden. Alle für die Waschung benutzten Räume sind nach der 

Benutzung abzuschließen und der Schlüssel ist in dem ausgewiesenen Kasten 

am Waschhaus zu hinterlegen.                      Der Gebetsplatz auf dem 

Stadtfriedhof dient der Verabschiedung vom Verstorbenen nach durchgeführter 

Waschung im Waschhaus durch Gebete vor der Bestattung auf einem Friedhof. 

Für die Aufbahrung auf dem Ablagestein auf dem Gebetsplatz ist der Sarg mit 

dem Leichnam nicht zu öffnen, es sei denn, es liegt eine Ausnahmegenehmigung 

der unteren Gesundheitsbehörde vor. Die Benutzung des rituellen Waschhauses 

und des Gebetsplatzes erfolgt auf eigene Gefahr.

(4) Die Aufbahrung des Verstorbenen im Feierraum oder im Aufbahrungsraum 

kann untersagt werden, wenn Bedenken wegen des Zustandes des Leichnams 

bestehen. Die Aufbahrung des Verstorbenen im Feierraum bedarf einer 

Ausnahmegenehmigung. Hierzu hat der Amtsarzt seine Zustimmung zu geben. 

Die Aufbahrung des Verstorbenen kann untersagt werden, wenn der Verstorbene 

an einer meldepflichtigen, übertragbaren Krankheit gelitten hat.

entfällt
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alt neu

§ 24 Höhe der Gebühren

(1) Für die Inanspruchnahme der Friedhöfe werden Gebühren nach Maßgabe der 

Satzung über die Gebühren für die Friedhöfe der Stadt Braunschweig 

(Friedhofsgebührensatzung) in der jeweils gültigen Fassung erhoben.

(1) Für die Inanspruchnahme der Friedhöfe und deren Einrichtungen sowie der 

Feierhalle 1 werden Gebühren nach Maßgabe der Satzung über die Gebühren 

für die Friedhöfe der Stadt Braunschweig (Friedhofsgebührensatzung) in der 

jeweils gültigen Fassung erhoben.

(2) Gebühren werden nach der Inanspruchnahme der Friedhöfe nicht mehr 

zurückerstattet.

entfällt

§ 27 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 6 Abs. 2 der Niedersächsischen 

Gemeindeordnung handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den folgenden 

Geboten oder Verboten dieser Satzung zuwiderhandelt:                                                                                                                                                       

1. § 4 Abs. 2 - Verhalten auf den Friedhöfen                                                                                                                                                                           

2. § 5 Abs. 1, 6 - 8, 10 - Gewerbetreibende                                                                                                                                                                            

3. § 6 Abs. 1, 3 - Allgemeines/Beantragung                                                                                                                                                                           

4. § 7 Abs. 2 - 4, 6, 8 - Erdbestattungen                                                                                                                                                                                

5. § 9 Abs. 1, 2 - Totenruhe                                                                                                                                                                                                    

6. § 10 Abs. 1, 3 - Ausgrabungen                                                                                                                                                                                           

7. § 15 Abs. 7  Satz 2 - Entfernen des Grabmals                                                                                                                                                                   

8. § 16 Abs. 1, 2 - Gestaltungsgrundsätze, Kunststoffverbot                                                                                                                                                  

9. § 17 Abs. 8 - Standsicherheit der Grabmale                                                                                                                                                                     

10. § 18 Abs. 1, 3 - Zustimmungserfordernis                                                                                                                                                                      

11. § 21 Abs. 4, 7 - Herrichtung und Pflege der Grabstätte, Pflanzenschutz                                                                                                                       

12. § 23 Abs. 3 - Aufbahrungen

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 6 Abs. 2 der Niedersächsischen 

Gemeindeordnung § 10 Abs. 5 des Niedersächsischen 

Kommunalverfassungsgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den 

folgenden Geboten oder Verboten dieser Satzung zuwiderhandelt:                                                   

1. § 4 Abs. 2 - Verhalten auf den Friedhöfen                                                                                                                                                                                

2. § 5 Abs. 1, 6 - 8, 10 - Gewerbetreibende                                                                                                                                                                            

3. § 6 Abs. 1, 3 - Allgemeines/Beantragung                                                                                                                                                                           

4. § 7 Abs. 2 - 4, 6, 8 - Erdbestattungen                                                                                                                                                                                

5. § 9 Abs. 1, 2 - Totenruhe                                                                                                                                                                                                      

6. § 10 Abs. 1, 3 - Ausgrabungen                                                                                                                                                                                           

7. § 15 Abs. 7  Satz 2 - Entfernen des Grabmals                                                                                                                                                                   

8. § 16 Abs. 1, 2 - Gestaltungsgrundsätze, Kunststoffverbot                                                                                                                                     

9. § 17 Abs. 8 - Standsicherheit der Grabmale                                                                                                                                                                    

10. § 18 Abs. 1, 3 - Zustimmungserfordernis                                                                                                                                                                  

11. § 21 Abs. 4, 7 – Herrichtung und Pflege der Grabstätte, Pflanzenschutz                                                                                                                      

12. § 23 Abs. 3 – Aufbahrungen
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

15-01053
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift 
"Franz-Rosenbruch-Weg", OE 39
Stadtgebiet zwischen Bundesallee, Stauffenbergstraße und dem 
Franz-Rosenbruch-Weg
Beschluss über die erneute Auslegung
Organisationseinheit:
Dezernat III 
61 Fachbereich Stadtplanung und Umweltschutz

Datum:
18.11.2015

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 321 Lehndorf-Watenbüttel (Anhörung) 02.12.2015 Ö
Planungs- und Umweltausschuss (Vorberatung) 09.12.2015 Ö
Verwaltungsausschuss (Entscheidung) 15.12.2015 N

Beschluss:
"1. Dem überarbeiteten Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit örtlicher 

Bauvorschrift „Franz-Rosenbruch-Weg“, OE 39, sowie der Begründung wird 
zugestimmt. Die Entwürfe sind gemäß § 4 a (3) Baugesetzbuch (BauGB) erneut 
öffentlich auszulegen.

2. Die Dauer der Auslegung wird gemäß § 4 a (3) Satz 3 BauGB auf zwei Wochen 
verkürzt.“

Sachverhalt:
Beschlusskompetenz

Die Beschlusskompetenz des Verwaltungsausschusses ergibt sich aus § 76 (2) S. 1 
NKomVG. Im Sinne dieser Zuständigkeitsnorm handelt es sich bei der Entscheidung über 
die Auslegung von Bauleitplänen um eine Angelegenheit, über die weder der Rat oder die 
Stadtbezirksräte zu beschließen haben noch der Hauptverwaltungsbeamte zuständig ist. 
Daher besteht eine Beschlusszuständigkeit des Verwaltungsausschusses. Diese wurde auch 
nicht auf einen Ausschuss gemäß § 6 Hauptsatzung übertragen. Daher bleibt es bei der Zu-
ständigkeit des Verwaltungsausschusses.

Aufstellungsbeschluss und Planungsziel

Die Aufstellung des Bebauungsplanes wurde am 15.06.2010 vom Verwaltungsausschuss 
beschlossen. Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit und Erörterung nach § 3 (1) 
BauGB fand in der Zeit vom 22.01.2013 bis 05.02.2013 statt. Die Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB wurde in der Zeit vom 
19.07.2013 bis 26.08.2013 durchgeführt. 

Ziel der Planung ist die Errichtung eines neuen Lebensmittelmarktes auf einer Fläche südlich 
der Bundesallee im Einmündungsbereich der Stauffenbergstraße. Der Bebauungsplan dient 
einer Maßnahme der Innenentwicklung im Sinne von § 13 a BauGB. Das Planverfahren wird 
daher im beschleunigten Verfahren unter Anwendung der Vorschriften des vereinfachten 
Verfahrens gemäß § 13 BauGB durchgeführt.
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Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) BauGB

Am 08.07.2014 wurde durch den Verwaltungsausschuss die öffentliche Auslegung 
beschlossen und in der Zeit vom 18.07.2014 bis 18.08.2014 durchgeführt. Während dieser 
Zeit sind ca. 90 Stellungnahmen und Einwendungen aus der Öffentlichkeit eingegangen. Der 
formale Beschluss über die Abwägung sämtlicher Einwendungen erfolgt durch den Rat der 
Stadt Braunschweig im Rahmen des Satzungsbeschlusses. 

Im Wesentlichen betreffen die Einwendungen folgende Themenbereiche:

Das Erfordernis des Neubaus, um den vorhandenen Lebensmittelmarkt zu vergrößern und 
umzusiedeln wird grundsätzlich in Frage gestellt. In diesem Zusammenhang wird die 
Verödung des Altstandortes befürchtet und der Verlust der derzeitigen Grünfläche 
einschließlich des Bolzplatzes abgelehnt.

Die Funktionstüchtigkeit der Erschließung wird in Frage gestellt. Die Architektur und Höhe 
des Gebäudes sowie die geplanten Werbeanlagen werden abgelehnt. Die Anzahl der 
nachgewiesenen Stellplätze wird von einigen Einwendern als zu niedrig, von anderen 
Einwendern als zu hoch bemängelt, und der vorgesehene Lärmschutz wird als nicht 
ausreichend eingeschätzt.

Eine Verödung des Altstandortes soll durch die Einrichtung eines Getränkemarktes durch 
den Vorhabenträger vermieden werden.

Die Überprüfung der verkehrlichen Erschließung einschließlich des Verkehrsgutachtens hat 
kein Erfordernis einer Nachbesserung ergeben. Eine konkrete Planung für eine 
Umgestaltung der Bundesallee einerseits und eine Ausbauplanung für eine 
Stadtbahnverlängerung andererseits ist mittelfristig nicht zu erwarten. Die Realisierung des 
Lebensmittelmarktes von einer Gesamtplanung der Bundesallee abhängig zu machen ist 
unverhältnismäßig und würde diese über Jahre hinauszögern.

Aufgrund neuer Erkenntnisse bezüglich aktueller Rechtsprechung zum Thema Lärmschutz 
wurden eine Überarbeitung des Lärmschutzgutachtens und eine Anpassung des 
Planungskonzeptes erforderlich. Die Überarbeitung des Lärmschutzgutachtens ergab die 
Notwendigkeit einer Erhöhung der vorgesehenen Lärmschutzanlagen an der östlichen und 
südlichen Grundstücksgrenze. Die Lärmschutzwand an der östlichen Grundstücksgrenze 
benötigt nach dem überarbeiteten Lärmgutachten eine Höhe von 2,60 m und muss nunmehr 
einen Grenzabstand von 3 m einhalten. Damit fällt die Lage der Lärmschutzwand in den 
Schutzstreifen der parallel zur östlichen Grundstücksgrenze verlaufenden Leitungstrasse der 
Hauptleitung für die Wasserversorgung. Innerhalb des Schutzstreifens dürfen keine 
baulichen Anlagen errichtet werden. Der Vorhabenträger hat in Abstimmung mit dem 
Leitungsträger beschlossen, auf eigene Kosten die Verlegung der Hauptwasserleitung 
durchzuführen. Die veränderte Lage der östlichen Lärmschutzwand erfordert Modifizierungen 
der Stellplatzanlage.

Die Anzahl der geplanten Stellplätze wurde entsprechend der Richtzahlen für den 
Einstellplatzbedarf auf Grundlage der Ausführungsbestimmungen zu § 47 NBauO ermittelt.

Erfordernis einer erneuten Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung gemäß § 4 a (3) 
BauGB

Der Bebauungsplanentwurf, der Entwurf des Vorhabenplanes sowie die Begründung wurden 
in Bezug auf die Modifizierungen der Lärmschutzanlagen und der Stellplatzanlage 
entsprechend angepasst. Die Begründung wurde darüber hinaus bezüglich Abwägung und 

TOP 8.

26 von 81 in Zusammenstellung



Umweltbelange ergänzt. Die vorgenommenen Änderungen erfordern eine erneute 
Auslegung des Bebauungsplanentwurfes.

Sachstand Altstandort

Nach der Schließung des Spar-Marktes im Jahr 2004 hatte die Verwaltung mit Vertretern der 
Eigentümergemeinschaft verhandelt, um Erweiterungsmöglichkeiten der Verkaufsfläche zur 
Schaffung einer zukunftsfähigen Nutzfläche auszuloten. Die damalige Verkaufsfläche betrug 
ca. 425 m². Es gelang einen neuer Betreiber, die Fa. Görge zu gewinnen. Auch wenn der 
Betreiber diese Größe als langfristig nicht tragbare Grundlage sah, war er bereit, den 
Leerstand zu überbrücken. Es sollte jedoch nach Lösungen für zukunftsorientierte Erwei-
terungen gesucht werden. Durch Umbaumaßnahmen konnte die Verkaufsfläche auf ca. 
670 m² erhöht werden. Auch diese Größenordnung ist nach heutigen Maßstäben nicht 
zukunftsfähig. 

Der Stadtbezirksrat Lehndorf-Watenbüttel hatte Ende 2009 die Verwaltung gebeten zu 
prüfen, ob die städtische Fläche zwischen Bundesallee und Franz-Rosenbruch-Weg für die 
An- bzw. Umsiedlung des ansässigen Betriebes verwendet werden kann. Nach Prüfung des 
Sachverhaltes hat die Verwaltung Mitte 2010 den politischen Gremien eine Beschlussvorlage 
zur Aufstellung eines entsprechenden Bebauungsplanverfahrens vorgelegt.

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ist die Verwaltung mehrfach von einem Teil der 
Anwohner gebeten worden zu prüfen, ob ein Verbleib des derzeitigen Marktbetreibers am 
Altstandort David-Mansfeld-Weg oder die Ansiedlung eines neuen Betreibers möglich ist. 
Mitte 2012 wurde das Bauleitplanverfahren unterbrochen, um der Eigentümergemeinschaft 
Zeit zu geben, die Voraussetzungen für eine bauliche Erweiterung am Altstandort zu prüfen 
und einen Investor zu finden. Nach Ablauf einer angemessenen Frist von einem halben Jahr 
wurde das Bauleitplanverfahren wieder aufgenommen, nachdem sich abzeichnete, dass eine 
realistische und umsetzbare Lösung nicht gefunden werden konnte. 

Auf Initiative von Bürgern hatte die REWE-Gruppe im Frühjahr 2015 ihr Interesse an der 
Anmietung des derzeitigen Marktes bekundet. Allerdings sah sie als Voraussetzung eine 
notwendige Erweiterung der Verkaufsfläche auf 800 m², besser jedoch auf 1000 m². Die 
Verwaltung sagte zu, sobald eine belastbare Planung sowie eine verbindliche Erklärung 
eines Investors und der Eigentümergemeinschaft vorgelegt würde, diese den politischen 
Gremien vorzustellen und eine Entscheidung über die Entwicklung des Altstandortes oder 
des neuen Standortes herbei zu führen.

Außer der Interessenbekundung der REWE-Gruppe liegt der Verwaltung diesbezüglich 
nichts vor.
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Empfehlung

Die Verwaltung empfiehlt die erneute öffentliche Auslegung des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplanes mit örtlicher Bauvorschrift „Franz-Rosenbruch-Weg“, OE 39.

Leuer

Anlage/n:
Anlage 1: Übersichtskarte über den Geltungsbereich
Anlage 2 a: Vorhabenplan/Erläuterungstext
Anlage 2 b: Vorhabenplan/Lageplan
Anlage 2 c: Vorhabenplan/Ansichten
Anlage 2 d: Vorhabenplan/Schnitt
Anlage 2 e: Vorhabenplan/Grundriss
Anlage 2 f: Vorhabenplan/Visualisierung
Anlage 2 g: Vorhabenplan/Außenerschließung
Anlage 3 a: Vorhabenbezogener Bebauungsplan/Zeichnerische Festsetzungen 
Anlage 3 b Vorhabenbezogener Bebauungsplan/Planzeichenerklärung
Anlage 4: Vorhabenbezogener Bebauungsplan/Textliche Festsetzungen und Hinweise
Anlage 5: Begründung
Anlage 6: Dokumentation der allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls nach UVPG
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 Anlage 2 a 
 
 
 
 
 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift 
Franz-Rosenbruch-Weg OE 39 
Vorhabenplan/ Erläuterungstext, § 4a (3) BauGB 
 
 
Entwurfskonzept 

Die Lauwig GmbH & Co. KG beabsichtigt auf dem Grundstück südlich der Bundesallee und 
östlich der Stauffenbergstraße, im Stadtteil Kanzlerfeld der Stadt Braunschweig einen Le-
bensmittelvollsortimenter, einschließlich Getränkeabteilung, zu errichten. Das Grundstück mit 
einer Größe von ca. 4.500 m² liegt im zentralen Bereich des Stadtteils in direkter Nähe zum 
Einkaufsbereich David-Mansfeld-Weg. Über die Querungshilfe im Bereich der geplanten Zu- 
und Ausfahrt über die Bundesallee wird der Markt an die bestehenden Einrichtungen des 
zentralen Versorgungsbereiches angebunden. Die Fläche des neuen Marktes ist Teil des 
zentralen Versorgungsbereiches, allerdings noch nicht ausgenutzt. 

Geplante Nutzungen 

Der Hauptbaukörper besteht aus einer ellipsenförmigen Markthalle und daran anschließen-
den niedrigeren zum Teil zweigeschossig ausgeführten Bauteilen unter einem großzügigen 
Flachdach. Mit einem niedrigeren Gebäudeteil für die Entsorgung bilden diese um die einge-
hauste Anlieferung einen solitären Baukörper. 

Der Markt erreicht eine Verkaufsfläche von insgesamt maximal 1.200 m². In dem zweige-
schossigen Grundrissbereich liegen im Erdgeschoss Lagerflächen, im Obergeschoss Perso-
nal-, Technik- und Lagerräume. 

Östlich des Gebäudes ist eine Stellplatzanlage mit 62 Plätzen geplant, südlich der Anliefe-
rung werden 3 zusätzliche Stellplätze angeordnet. Die Anlieferung für den Lebensmittelmarkt 
erfolgt durch einen überbauten und nach außen verschließbaren Ladebereich an der südli-
chen Fassadenseite. 

Gestaltung baulicher Anlagen 

Der Baukörper erhält eine architektonische Ausgestaltung mit Flachdachabschlüssen über 
allen Gebäudeteilen. Die Dachdeckung soll durch eine Well- oder Blechdeckung erfolgen. 
Die Fassade des Hauptbaukörpers der Rotunde wird durch eine Alu-Welldeckung mit ver-
glasten Öffnungen ausgebildet, die daran anschließenden niedrigeren zum Teil zweige-
schossig ausgeführten Bauteile erhalten eine farbig gestaltete Putzfassade, sodass die ein-
zelnen baulichen Teile der Anlage erfahrbar bleiben. 

Die Flachdächer über den niedrigeren Bauteilen werden als begrünte Flachdächer ausge-
führt.  

Lärmschutz 

Zur schalltechnischen Abschirmung der Stellplätze zur östlich und südlich angrenzenden 
Wohnbebauung ist jeweils entlang der südlichen und der östlichen Grundstücksgrenze eine 
Lärmschutzanlage vorgesehen. Während diese an der südlichen Grenze als Lärmschutz-
gabione mit Erdfüllung mit einer Höhe von 2,00 m ausgeführt wird, kommt an der östlichen 
Grenze eine Lärmschutzwand mit tiefgegründeten Punktfundamenten und einer Höhe von 
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2,60 m zur Ausführung. Letztere hält den vorgeschriebenen Grenzabstand von 3,00 m zu 
den benachbarten Grundstücken ein. Beide Anlagen werden beidseitig mit Kletterpflanzen 
begrünt.  

Zwischen Lärmschutzwand und -gabione wird ein Durchgang belassen, der aus schalltech-
nischen Gründen versetzt ausgebildet wird und eine fußläufige Verbindung zwischen Park-
platz und Franz-Rosenbruch-Weg gewährleistet. Weitere fußläufige Verbindungen werden 
nördlich der Stellplätze zum Fußweg Bundesallee sowie zu der Stauffenbergstraße geschaf-
fen. 

Über die Lärmschutzanlagen an der östlichen und südlichen Grundstücksgrenze sind weitere 
Lärmminderungsmaßnahmen vorgesehen.  
 
Neben der Einhausung der Lieferzone ist eine Ausbildung der Fahrgassen in Asphalt ge-
plant.  
 
Darüber hinaus sind die Verwendung von lärmarmen Einkaufswagen und eine Einhausung 
der EKW-Box durch eine einschalige U-förmige schalldämmende Wand, die nur zum Markt-
gebäude geöffnet ist, geplant.  
 
Es ist vorgesehen, dass die Belieferung des Lebensmittelmarktes außerhalb des Zeitraumes 
von 20 bis 7 Uhr stattfindet. Die haustechnischen Anlagen sollen so betrieben werden, dass 
eine Überschreitung des Schallleistungspegels von 73 dB(A) ausgeschlossen ist. 
 
Gestaltung der Außenanlagen 

Zur grünordnerischen Einbindung in die Umgebung sind Grünflächen und Anpflanzungen 
vorgesehen, die sich aufgrund der Anordnung von Baukörpern und Stellplätzen im Wesentli-
chen auf die Randzonen konzentrieren. Am nördlichen Rand können mehrere vorhandene 
Bäume erhalten werden, am südlichen Rand entlang des Franz-Rosenbruch-Weges sind ei-
ne Reihe von 3 Bäumen und ein Baumstandort nördlich der Lärmschutzwand geplant. Weite-
re Grünstrukturen entstehen durch die Bepflanzung sowie die Berankung der beiden Lärm-
schutzwände. 

Die Stellplatzanlage wird durch Grüninseln und Grünstreifen mit Bäumen gegliedert.  

An der nach Norden orientierten Fassadenseite ist eine Werbeanlage in einer Höhe von  
max. 9,6 m und drei Fahnenmasten mit einer Höhe von max. 6,0 m vorgesehen. 

Äußere Erschließung 

Die verkehrliche Erschließung für die Kunden erfolgt mit einer Zu- und Ausfahrt an der Stauf-
fenbergstraße und einer an der Bundesallee. 

Die Anlieferung erfolgt eingehaust mit Zufahrt von der Bundesallee über die Stellplatzanlage 
und Ausfahrt in die Stauffenbergstraße in Richtung Norden. 

Regenwasser 

Für die Befestigung der Stellplätze des Einkaufsmarktes ist die Verwendung von versicke-
rungsfähigem Pflaster vorgesehen. Eine Rückhaltung und Versickerung von anfallendem 
Oberflächenwasser wird darüber hinaus durch eine unterirdische Rigole erreicht, die mittig 
auf dem Parkplatz innerhalb eines schmalen Kies- oder Grünstreifens eingebaut wird. 
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift
Franz-Rosenbruch-Weg OE 39

Flurstücksnummern

Bestandsangaben

öffentliche Gebäude, Gebäude
(Wohnen, Handel, Sport, Erholung)

Gebäude (Gewerbe, Industrie, Verkehr)

Flurstücksgrenze

18
117

 303

74,0
73,5 Höhenangaben über NN

Böschung

Grundflächenzahl (GRZ)

Art der baulichen Nutzung

Maß der baulichen Nutzung

0,4

Art der baulichen Nutzung

Maßnahmen für Natur und Landschaft

Bauweise

Fläche für Einzelhandel

Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt

Verkehrsflächen

Grenze des Geltungsbereiches

Leitungsrecht entsprechend
textlicher Festsetzung

Sonstige Festsetzungen

Baugrenze

St Fläche für Stellplätze

z.B.

      3,0 Maßangaben

Hinweise

1 Hinweis auf textliche Festsetzung

 GH 7,25 Gebäudehöhe als Höchstmaß

TH 6,70 Traufhöhe als Höchstmaß

Umgrenzung von Flächen
für die Erhaltung von Bäumen,
Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen entsprechend
textlicher Festsetzung

Umgrenzung von Flächen
zum Anpflanzen und für die
Erhaltung von Bäumen,
Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen entsprechend
textlicher Festsetzung

Anlagen des Immissionsschutzes
entsprechend textlicher
Festsetzungen

Zahlenangaben sind Beispiele

Anlage 3b
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Anlage 4 
 
 
 
 
 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift 
Franz-Rosenbruch-Weg OE 39 
Textliche Festsetzungen und Hinweise 
 
 
A Städtebau 
gemäß § 1 a und § 9 BauGB 
 
Im Rahmen der festgesetzten Nutzungen sind nur 
solche Vorhaben zulässig, zu deren Durchführung 
sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag 
verpflichtet. 
 
I Art der baulichen Nutzung 
 
Innerhalb der Fläche für Einzelhandel sind 
folgende Nutzungen zulässig: Einzelhandelsbetrie-
be, die der verbrauchernahen Versorgung der Be-
völkerung dienen und eine Verkaufsfläche von 
insgesamt maximal 1.200m² sowie einen Verkaufs-
flächenanteil des Lebensmittelsortiments von mind. 
70% der Verkaufsfläche aufweisen. 
 
II Maß der baulichen Nutzung 
 
Eine Überschreitung der festgesetzten Grundflä-
chenzahl durch Einstellplätze mit ihren Zufahrten, 
Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO und 
baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberflä-
che, durch die das Baugrundstück lediglich unter-
baut wird, ist bis zu einer Grundflächenzahl von 0,8 
zulässig. Weitere Überschreitungen sind unzuläs-
sig. 
 
III  Höhe baulicher Anlagen 
 
1. Die festgesetzten zulässigen Höhen der bauli-

chen Anlage (GH/TH) dürfen von technischen 
Anlagen wie z.B. Lüftungsanlagen nicht über-
schritten werden. Eine Überschreitung der 
festgesetzten zulässigen Gebäudehöhen 
(GH/TH) durch Photovoltaikanlagen ist aus-
nahmsweise bis zu 1,2 m zulässig, wenn diese 
mindestens 2,0 m von der Gebäudekante zu-
rückbleiben und seitlich eine vertikale Verklei-
dung erhalten. 

 
2.  Bezugspunkt für die Höhenangaben der in der 

Planzeichnung festgesetzten maximal zulässi-
gen Gebäude- und Traufhöhe ist die Höhenla-
ge der nächstgelegenen öffentlichen Verkehrs-
fläche an dem Punkt der Straßenbegren-
zungslinie, der der Mitte der straßenzuge-
wandten Gebäudeseite am nächsten liegt. 
Steigt oder fällt das Gelände vom Bezugs-
punkt zur Mitte der straßenseitigen Gebäu-
deseite, so ist die Normalhöhe um das Maß 

der natürlichen Steigung oder des Gefälles zu 
ändern. 

 
IV Überbaubare Grundstücksflächen 

 
Nebenanlagen im Sinne des § 14 (1) BauNVO 
sind auf den nicht überbaubaren Grundstücksflä-
chen unzulässig. Ausgenommen hiervon sind über-
dachte Abstellmöglichkeiten für Einkaufswagen und 
Fahrräder innerhalb der Fläche für Stellplätze, so-
wie Werbeanlagen entsprechend der textlichen 
Festsetzungen B II 3.1 und Verkehrshinweisschil-
der. 
 
V Stellplätze  
 
Stellplätze sind außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksfläche nur innerhalb der dafür festge-
setzten Flächen zulässig. 

 
VI Grünordnung 

 
1. Begrünung 
 
1.1 Im Zusammenhang mit der Lärmschutzwand 

sind am Franz-Rosenbruch-Weg 4 hochstäm-
mige Laubbäume als Eberesche (Sorbus 
aucuparia) zu pflanzen. 

 
1.2 In den Flächen für Anpflanzungen und die 

Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sons-
tigen Bepflanzungen sind vorhandene Bäume 
und Sträucher zu erhalten. Bei Abgang sind 
entsprechende Ersatzpflanzungen vorzuneh-
men. Darüber hinaus sind Bäume entspre-
chend dem Vorhaben- und Erschließungsplan 
neu zu pflanzen. Unter Einbeziehung beste-
hender Bäume und Sträucher ist Rasen anzu-
legen. 

 
1.3  In den Flächen für die Erhaltung von Bäumen, 

Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sind 
vorhandene Bäume und Sträucher dauerhaft 
zu erhalten. Bei Abgang sind entsprechende 
Ersatzpflanzungen vorzunehmen. 
 

1.4 Je 6 Stellplätze ist ein mindestens mittel-
kroniger Laubbaum in die Stellplatzanlage in-
tegriert als rotblühende Rosskastanie (Aescu-
lus x carnea) zu pflanzen. Die Baumstandorte 
können ausnahmsweise auch in die Nebenflä-
chen der Stellplatzanlage verlegt werden. 
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1.5.  Die Lärmschutzwand parallel zur östlichen 

Grenze des Plangeltungsbereiches und an der 
südlichen Grenze ist beidseitig vollflächig zu 
begrünen. Die Begrünung ist mit Efeu (Hedera 
helix), Kletterspindel (Euonymus fortunei) und 
Wilder Wein (Parthenocissus quinquefolia) 
oder vergleichbaren Arten in Gruppen von 3 
bis 9 Pflanzen pro Art und jeweils 1 Pflanze 
pro lfm auszuführen. 

 
1.6.  Die Stellplatzflächen mit Ausnahme der Fahr-

gassen sind so zu befestigen, dass eine Ver-
sickerung von Oberflächenwasser auf den 
Flächen gewährleistet ist, z. B. durch ein 
Ökoverbundpflaster, Rasensteine, Pflaster mit 
mindestens 20% Fugenanteil. 

 
1.7 Flachdächer sind zu begrünen. Ausgenommen 

von der Festsetzung sind die Teile der Dach-
flächen, die für die Installation von Anlagen zur 
Energiegewinnung beansprucht werden. 

 
2. Erhaltung/Sicherung/Pflanzqualität 
 
2.1 Für die zu pflanzenden Gehölze gelten folgen-

de Mindestpflanzqualitäten: - Laubbäume: 
Hochstämme, 18 – 20 cm Stammumfang in  
1 m Höhe. 

 
2.2 Pro zu pflanzendem Einzelbaum ist eine min-

destens netto 9 m² große offene Vegetations-
fläche in einer Breite von mindestens netto  
2 m vorzusehen. Diese Fläche ist flächende-
ckend mit Rasen zu begrünen. 

 
2.3 Die festgesetzten Anpflanzungen sind fachge-

recht auszuführen, dauerhaft zu erhalten und 
bei Abgang spätestens in der folgenden 
Pflanzperiode gleichwertig zu ersetzen. Für al-
le Einzelbaumpflanzungen ist im Anschluss an 
die Fertigstellungspflege eine fünfjährige, für 
alle übrigen Pflanzungen eine zweijährige 
Entwicklungspflege durchzuführen. 

 
2.4 Die gemäß den zeichnerischen und textlichen 

Festsetzungen zur Begrünung vorzusehenden 
Grundstücksflächen müssen bis zur Inge-
brauchnahme der baulichen Anlagen ausge-
baut sein. Sie sind spätestens in der nächst-
folgenden Pflanzperiode gemäß den Festset-
zungen abschließend zu begrünen. 

 
VII Festsetzungen zum Schutz vor schädlichen 

Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes- 
Immissionsschutzgesetzes  

 
1. Lärmschutzanlagen – aktiver Lärmschutz 
 
1.1 Auf der festgesetzten Fläche für Anlagen des 

Immissionsschutzes „Lärmschutzwand Höhe 
2,6 m“ ist eine Lärmschutzwand mit einer Ge-
samthöhe von 2,6 m (über Bezugspunkt) zu 
errichten. Die Wand ist massiv auszuführen 
und entsprechend A VI 1.5 zu begrünen.  

 
Bezugspunkt für die unter A VII 1.1 festgesetz-
te Lärmschutzwand ist die mittlere Höhenlage 
der befestigten Oberfläche der angrenzenden 
Stellplatzanlage in Höhe der westlichen Gren-
ze des Flurstücks 374/314. 

 
1.2 Auf der festgesetzten Fläche für Anlagen des 

Immissionsschutzes „Lärmschutzwand Höhe 
2,0 m“ (über Bezugspunkt) ist eine Lärm-
schutzanlage zu errichten, die als Lärm-
schutzgabione mit Erdfüllung ausgeführt wird. 
Die Anlage ist entsprechend A VI 1.5 zu be-
grünen. 

 
Bezugspunkt für die unter A VII 1.2 festgesetz-
te Lärmschutzanlage ist die Höhenlage des 
Flurstücks 80/622 an der Grundstücksgrenze 
zum Plangebiet. 
 

1.3 Von den unter A VII 1.1 und A VII 1.2 festge-
setzten Anlagen kann in Ausführung und Höhe 
ganz oder teilweise abgewichen werden, wenn 
nachgewiesen wird, dass der erforderliche 
Schallschutz auf andere Weise gewährleistet 
ist.  
 

1.4 Als quellseitige Lärmminderungsmaßnahme 
wird für den Belag der Fahrgassen der Stell-
platzfläche Asphalt festgesetzt.  

 
VIII Sonstige Festsetzungen 
  

 Mit Leitungsrecht zugunsten der Ver- und 
Entsorgungsträger zu belastende Fläche. 
 

 
B Örtliche Bauvorschrift 
 
gemäß §§ 80, 84 NBauO in Verbindung mit 
§ 9 (4) BauGB 
 
I Geltungsbereich 
 
Die örtlichen Bauvorschriften gelten für den gesam-
ten Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplanes „Franz-Rosenbruch-Weg“, OE 39. 
 
II Werbeanlagen 
 
1.  Werbeanlagen sind nur als Werbung an der 

Stätte der Leistung zulässig. 
 
2. Innerhalb der Baugrenzen sind Werbeanlagen 

nur wie folgt zulässig:  
An dem Gebäude bis zu einer Größe von ma-
ximal 15,0 m² je Gebäudeseite. Die Oberkante 
der Werbeanlagen darf dabei eine Höhe von 
6,0 m über dem Bezugspunkt gemäß A III 2 
nicht überschreiten. 

 
3. Außerhalb der überbaubaren Flächen sind 

Werbeanlagen ausgeschlossen bis auf folgen-
de Ausnahmen: 

 
3.1 Vor der nördlichen zur Bundesallee orientier-

ten Fassadenseite ist eine Werbeanlage mit 
einer Höhe von max. 9,6 m zulässig. Vor der 
nördlichen zur Bundesallee orientierten Fas-
sadenseite sind drei Fahnenmasten mit innen-
liegender Seilführung und einer Höhe von ma-
ximal 6,0 m zulässig. 

 
4 Eine Beleuchtung der Werbeanlagen ist nur 

zulässig, wenn die Verkehrsicherheit nicht be-
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einträchtigt wird. 
 

5 Werbedarstellungen wie z. B. Prismenwende-
anlagen, Rollbänder, Filmwände oder City-
Light-Boards, sind unzulässig. 

 
III Ordnungswidrigkeiten 
 
Ordnungswidrig handelt nach wer eine Baumaß-
nahme durchführt oder durchführen lässt, die der 
örtlichen Bauvorschrift widerspricht. 
 
 
C Hinweise 
 
Zum Bauantrag ist ein qualifizierter Freiflächenge-
staltungsplan zu erstellen und mit der Stadt einver-
nehmlich abzustimmen. 
 
Alle geplanten baulichen Maßnahmen im Schutz-
streifen der Wasserversorgung innerhalb der Stell-
platzanlage bedürfen der Zustimmung der 
BS|Energy. Alle geplanten baulichen Maßnahmen 
angrenzend an den Schutzstreifen der Wasserver-
sorgung, die sich auf den Schutzstreifen auswirken, 
bedürfen ebenfalls der Zustimmung der BS|Energy. 
 
In unmittelbarer Nachbarschaft gab es östlich vom 
Plangebiet angrenzend eine Bombardierung im 2. 
Weltkrieg. Daher kann nicht ausgeschlossen wer-
den, dass es im Plangebiet noch Kampfmittel geben 
könnte. Aus Sicherheitsgründen ist das Plangebiet 
vor einer Bebauung auf Kampfmittel zu sondieren 
(EDV-Aufzeichnung) und es ist die Bergung von 
gegebenenfalls vorhandenen Störkör-
pern/Kampfmittel durchzuführen. 
 
Zur Umsetzung der textlichen Festsetzungen A VII 
„Festsetzungen zum Schutz vor schädlichen Um-
welteinwirkungen im Sinne des Bundes-
Immissionsschutzgesetztes“ sind u.a. folgende 
Grundlagen maßgeblich: 
 
DIN ISO 9613-2 „Dämpfung des Schalls bei der 
Ausbreitung im Freien“, Herausgeber Deutsches 
Institut für Normung, Beuth-Verlag, Berlin, 1999. 
 
DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“, Herausgeber 
Deutsches Institut für Normung, Beuth-Verlag, Ber-
lin, 1989. 
 
VDI-Richtlinie 2719 „Schalldämmung von Fenstern 
und deren Zusatzeinrichtungen“, Herausgeber VDI-
Verlag GmbH, Düsseldorf, 1987. 
 
Diese Unterlagen können in der „Beratungsstelle 
Planen - Bauen - Umwelt“ der Stadt Braunschweig 
eingesehen werden. 
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1 Rechtsgrundlagen - Stand: 15. Oktober 2015 - 
 
1.1 Baugesetzbuch (BauGB) 

 

in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert 
durch Artikel 118 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) 

 
1.2 Baunutzungsverordnung (BauNVO) 

 

in der Fassung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548) 

 
1.3 Planzeichenverordnung (PlanZV) 

 

in der Fassung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I 1991 S. 58), geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509) 

 
1.4 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 

 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. S. 1274), zu-
letzt geändert durch Artikel 76 der Verordnung vom 31.August 2015 
(BGBl I S. 1474) 

 
1.5 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

 

in der Fassung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch 
Artikel 421 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) 

 
1.6 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 

 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), zu-
letzt geändert durch Artikel 93 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 
1474) 
 

1.7 Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz 
(NAGBNatSchG) 
 

in der Fassung vom 19. Februar 2010 (Nds. GVBl. S. 104) 
 
1.8 Niedersächsische Bauordnung (NBauO) 

 

in der Fassung vom 3. April 2012 (Nds. GVBI. S. 46), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 23. Juli 2014 (Nds. GVBl. S. 206) 

 
1.9 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) 

 

in der Fassung vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geän-
dert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Dezember 2014 (Nds. GVBI 
S. 434) 

 
 
2 Bisherige Rechtsverhältnisse 
 
2.1 Regional- und Landesplanung 

 
Im Niedersächsischen Landesraumordungsprogramm 2008 (LROP) ist die 
Stadt Braunschweig - im oberzentralen Verbund mit den benachbarten Städ-
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ten Wolfsburg und Salzgitter - als Oberzentrum der Region mit den Schwer-
punktaufgaben Wohnen und Arbeiten sowie Sicherung und Entwicklung von 
Arbeitsstätten festgelegt. 
 
Im Regionalen Raumordnungsprogramm (2008) für den Großraum Braun-
schweig ist der Geltungsbereich als „vorhandener Siedlungsbereich oder 
bauleitplanerisch gesicherter Bereich“ dargestellt.  
 
Darüber hinaus werden in der zeichnerischen Darstellung des RROP der 
Geltungsbereich und das weitere Umfeld als Vorbehaltsgebiet für Trinkwas-
sergewinnung dargestellt. 
 
Im Regionalen Raumordnungsprogramm RROP 2008 des Großraumes 
Braunschweig werden die Ziele und Grundsätze zur Entwicklung der Sied-
lungs- und Versorgungsstrukturen des Großraumes Braunschweig weiter de-
finiert. Zur Entwicklung der Versorgungsstrukturen legt das RROP fest, dass 
die Nahversorgungsstruktur als wesentliches Element der kommunalen Da-
seinsvorsorge in den zentralen Standorten, leistungsfähigen Ortsteilen in den 
Gemeinden und Stadtteilzentren der Städte (integrierte Versorgungsstandor-
te) bedarfsgerecht zu modernisieren, zu sichern und zu entwickeln ist. 
 
Der geplante Lebensmittelvollversorger soll der Erhaltung der Nahversor-
gung des Stadtteiles Kanzlerfeld dienen.  
 

2.2 Flächennutzungsplan  
 
Für den Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplan-Entwurfs gelten 
die Darstellungen des rechtswirksamen Flächennutzungsplans der Stadt 
Braunschweig in der Form der Bekanntmachung vom 06.10.2005 in seiner 
derzeit aktuellen Fassung. Er stellt im Geltungsbereich des Bebauungspla-
nes „Wohnbauflächen“ mit einem Richtwert GFZ 0,4 für das allgemeine Maß 
der baulichen Nutzung dar. Innerhalb der Bundesallee wird eine Hauptleitung 
für Gas und an der östlichen Geltungsbereichsgrenze eine Hauptleitung für 
Wasser dargestellt. 
 
Darüber hinaus ist mit einem Symbol ein Zentrum für die Versorgung mit Gü-
tern und Dienstleistungen dargestellt, das sich auf verschiedene Einzelhan-
delsnutzungsstandorte im Nahbereich der Bundesallee bezieht. Von den 
Standorten ist im Wesentlichen nur noch der Standort am David-Mansfeld-
Weg existent. Das Symbol liegt zwar im Einwirkbereich des Baugrundstü-
ckes. Zur Klarstellung wird auf Grundlage von § 13a (2) Nr. 2 BauGB der 
Flächennutzungsplan im Wege der Berichtigung angepasst. 
 

2.3 Bebauungspläne 
 
Das ca. 0,45 ha große Grundstück liegt im Geltungsbereich des rechtsver-
bindlichen Bebauungsplanes OE 21 „Kanzlerfeld-Süd-West“ aus dem Jahre 
1981. Der Bebauungsplan setzt für den westlichen Teil des Grundstückes ein 
Baurecht als Fläche für Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung Kinderta-
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gesstätte fest. Auf der östlichen Teilfläche ist eine Nutzung als öffentliche 
Grünfläche mit der Zweckbestimmung Bolzplatz festgesetzt.  
 
Die Errichtung eines Lebensmittelmarktes ist demnach nicht möglich; des-
halb wird eine Änderung des Planungsrechts erforderlich. 

 
 
3 Anlass und Ziel des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 

 
Im Einkaufszentrum am David-Mansfeld-Weg wurde im Jahr 2004 der bis 
dahin ansässige Sparmarkt geschlossen. Nach einiger Zeit des Leerstandes 
konnte ein Marktbetreiber dafür gewonnen werden, einen neuen Nahversor-
ger zu etablieren.  
 
Die nach Umbaumaßnahmen erzielte Verkaufsfläche von ca. 670 m² wurde 
von Anfang an für einen langfristigen Bestand kritisch gesehen. Wegen der 
komplizierten Eigentumsverhältnisse sowohl des Gebäudes als auch der 
Parkplatzflächen sowie der Beschaffenheit der Gebäudestruktur und der 
Parkplatzflächen waren Bemühungen erfolglos, durch bauliche Erweiterun-
gen eine angemessene Vergrößerung der Verkaufsfläche zu erzielen. 
 
Im Jahre 2009 hatte der Betreiber die Stadt Braunschweig gebeten Möglich-
keiten für einen neuen, größeren Nahversorgungsstandort zu sondieren. 
 
Der Stadtbezirksrat Lehndorf-Watenbüttel hatte daher 2009 die Verwaltung 
gebeten zu prüfen, ob die dem Einkaufszentrum gegenüber liegende Freiflä-
che zur Umsiedlung des Nahversorgers verwendet werden kann. Der 
Wunsch des Stadtbezirksrates, mit Klärung der Standortfrage die langfristige 
Sicherung der Nahversorgung im Stadtteil Kanzlerfeld zu gewährleisten, ent-
spricht den Zielsetzungen des Zentrenkonzeptes Einzelhandel der Stadt 
Braunschweig und ist mit Blick auf die Entwicklung der Einzelhandelsstruktur 
der vergangenen Jahre sehr gut nachvollziehbar. 
 
Das angefragte Grundstück hat eine Größe von 0,45 ha und liegt in unmittel-
barer Nachbarschaft zum bestehenden Zentrum. Der Bereich ist in der Er-
gänzung 2010 des Zentrenkonzeptes Einzelhandel als Zentraler Versor-
gungsbereich der Kategorie 5 ausgewiesen. Diese Lage kann für eine An-
siedlung in funktionalem Zusammenhang mit dem Bestand genutzt werden. 

 
Die Überprüfung durch die Fachverwaltung hat ergeben, dass auf die im gel-
tenden Bebauungsplan OE 21 festgesetzte Fläche für eine Kindertagesstätte 
verzichtet werden kann.  
 
Die Stadt Braunschweig hat zur Beurteilung der Nahversorgung ein Gutach-
ten zur Ansiedlung eines Lebensmittelvollsortimenters im Kanzlerfeld in Auf-
trag gegeben. 
 
Der Gutachter sieht eine Wettbewerbsprognose für das Sortiment Nahrungs-/ 
Genussmittel für das Jahr 2015 von ca. 725 – 750 m² und für das Jahr 2020 
von ca. 1.400 -1.500 m². Er empfiehlt jedoch eine Reduzierung der Vorha-

Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Franz-Rosenbruch-Weg“, OE 39 Begründung, Stand:15.10.2015 
  Verfahrensstand: § 4a (3) BauGB 
 

TOP 8.

46 von 81 in Zusammenstellung



- 5 - 

bengröße des Lebensmittelvollsortimenters auf maximal 1.200 m² Verkaufs-
fläche. Unter Berücksichtigung der kleinteiligen Angebotsstruktur des Nah-
versorgungsbereiches Lehndorf und der Möglichkeit, dass das Ladenlokal 
des derzeit bestehenden Supermarktes mit einem Einzelhandelsbetrieb wie-
derbelegt wird, der auch Nahrungs-/ Genussmittel und/ oder Drogerie/ Par-
fümerie anbietet, erscheint dies angemessen. Er weist abschließend darauf 
hin, dass bei Realisierung des Projektes am Planstandort eine enge Anbin-
dung und Zuordnung an den zentralen Versorgungsbereich David-Mansfeld-
Weg erfolgen soll. Dies kann durch Querungshilfen über die Bundesallee und 
Ausrichtung des Eingangsbereiches geschehen. 
 
Mit der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes OE 39 sollen 
nunmehr die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Ansiedlung eines 
Nahversorgers auf dieser bisher als städtische Grünfläche genutzten Fläche 
im zentralen Bereich des Stadtteils Kanzlerfeld geschaffen werden. 
 
Der Vorhabenträger hat bei der Stadt Braunschweig einen Antrag auf die 
Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes gemäß 
§ 12 BauGB gestellt. Der Aufstellungsbeschluss wurde vom Verwaltungs-
ausschuss am 15. Juni 2010 gefasst. 
 
Grundlage des Verfahrens ist die Entwurfsplanung der Lauwig GmbH & Co. 
KG. Die zu realisierende Verkaufsfläche basiert auf den Aussagen des Gut-
achtens. 
 
Der Betreiber des neuen Nahversorgers beabsichtigt am Altstandort mit dem 
Sortiment Getränkemarkt am Altstandort zu verbleiben, um Leerstand an 
dieser Stelle zu verhindern, und das Nahversorgungsangebot abzurunden. 
 
Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sind gemäß 
§ 50 Satz 1 BImSchG die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen 
einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen auf die aus-
schließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete so weit wie 
möglich vermieden werden. Die vorliegende Planung wirkt sich zwar auf die 
Umgebung aus. Sie ist aber aus raumordnerischer Sicht, laut Mitteilung des 
Zweckverbandes Großraum Braunschweig vom 07.10.2015, unbedenklich. 
Gleichwohl ist der Planungsgrundsatz zu beachten, dass schädliche Um-
weltauswirkungen so weit wie möglich vermieden werden. 
 
Zur Sicherstellung gesunder Wohnverhältnisse wurde in einem flankierenden 
Lärmschutzgutachten ein Lärmschutzkonzept, bestehend aus Lärmschutz-
wänden und einschränkenden Festsetzungen zu Anlagen, die typischerweise 
in besonderem Maße Lärmemissionen verursachen, erarbeitet. 
 
Im Rahmen des Grundstückskaufvertrages wird eine Betriebsverknüpfung 
des Nahversorgers und dem vorhandenen Verbrauchermarkt in Lehndorf am 
Saarplatz von mind. 10 Jahren abgesichert.  
 
Der Bebauungsplan wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung im Sinne 
von § 13a BauGB aufgestellt. Die Planung sieht vor, eine Fläche für Einzel-
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handel mit der dafür notwendigen Erschließung dauerhaft zur Sicherung der 
verbrauchernahen Versorgung festzusetzen. Es handelt sich somit um eine 
Maßnahme der Innenentwicklung. Die mögliche Grundfläche im Sinne von 
§ 19 (2) BauNVO liegt bei einer Grundstücksgröße von ca. 4.500 m² deutlich 
unter der Zulässigkeitsgrenze nach § 13a (1) Nr. 1 BauGB. Andere Bebau-
ungspläne, die in einem engen sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zu-
sammenhang aufgestellt werden, liegen nicht vor.  
 
Da der Bebauungsplan aber auch die Zulässigkeit eines Einzelhandelsbe-
triebes mit einer zulässigen Geschossfläche von mehr als 1.200 m² begrün-
det, unterliegt dieser gemäß Nr. 18.6.2 in Verbindung mit Nr. 18.8 der Anla-
ge 1 zum UVPG der Pflicht zur allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls. Die-
se wurde durchgeführt. Eine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträg-
lichkeitsprüfung wurde nicht festgestellt. Vorhaben, die der Pflicht zur Durch-
führung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen, werden durch den 
Bebauungsplan somit nicht ermöglicht. 
 
Anhaltspunkte für die Beeinträchtigung von FFH- oder Vogelschutzgebieten 
sind nicht erkennbar. Die Voraussetzungen für die Anwendung des be-
schleunigten Verfahrens sind somit erfüllt. 

 
 
4 Umweltbelange 

 
Im Verfahren nach § 13a BauGB wird eine Umweltprüfung nicht durchgeführt 
und ein Umweltbericht nicht erstellt. Naturschutzfachliche Eingriffe, die auf 
Grund des Bebauungsplans zu erwarten sind, gelten im Sinne der Eingriffs-
regelung als vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. Ein na-
turschutzfachlicher Eingriffsausgleich ist somit nicht erforderlich, eine Ein-
griffs-/ Ausgleichsbilanzierung wird nicht vorgenommen. Gleichwohl sind die 
allgemeinen Grundsätze zur Vermeidung und Minimierung von erheblichen 
Beeinträchtigungen für Natur und Landschaft zu beachten. Weiterhin sind die 
allgemeinen Maßgaben des Artenschutzes gemäß § 4 BNatSchG einzuhal-
ten. 
 
Nachfolgend werden die Umweltbelange, soweit sie mit der Planung in Be-
rührung stehen, dargelegt. 
 

4.1 Tiere, Pflanzen, Landschaft 
 
Aufgrund der siedlungsbestimmten und intensiv genutzten Flächen bestehen 
keine Strukturen, die Besonderheiten erwarten lassen.  
 
Pflanzen 
Der Bereich wird derzeit von Rasenflächen geprägt, wobei die im westlichen, 
als Bolzplatz genutzten Teilbereiche zum Teil von einem Gehölzsaum aus 
Bäumen und Sträuchern eingefasst sind. Die Flächen sind stark durch 
menschliche Nutzung beeinflusste Lebensräume und dadurch weit entfernt 
vom Zustand der heutigen potentiell natürlichen Vegetation. 
 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Franz-Rosenbruch-Weg“, OE 39 Begründung, Stand:15.10.2015 
  Verfahrensstand: § 4a (3) BauGB 
 

TOP 8.

48 von 81 in Zusammenstellung



- 7 - 

Die offenen Scherrasenflächen werden regelmäßig gemäht. Folge dieser in-
tensiven Pflege sind Einschränkungen im floristischen Artenspektrum sowie 
eine Anpassung der Pflanzengesellschaften an diese Bedingungen. 
 
Der Gehölzsaum um den Bolzplatz besteht aus standortheimischen Arten. 
Die Bäume und Sträucher bilden größtenteils einen breiten, geschlossenen 
Bestand, zum Teil prägen ältere Bäume den Gehölzbestand. 
 
Gleichwohl erfüllen die Gehölze im Naturhaushalt wichtige Funktionen, z. B. 
zahlreiche Lebensraumfunktionen für die Tierwelt, wie beispielsweise Brut-
plätze und Nahrungsquellen für verschiedene Vogelarten oder Lebensraum 
für Kleinsäuger, Insekten etc. Von besonderer Wertigkeit sind in dieser Hin-
sicht vor allem die älteren Bäume mit einem gewissen Totholzanteil. 
 
Insgesamt ist die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes zum Erhalt von Ar-
ten und Lebensgemeinschaften gemäß Landschaftsrahmenplan siedlungs-
bedingt sehr stark eingeschränkt. Besonders schützenswerte Strukturen sind 
für das Gebiet nicht bekannt.  
 
Durch teilweisen Erhalt von vorhandenen Bäumen an der nördlichen Grund-
stücksgrenze, dem Erhalt der Gehölzstruktur an der östlichen Grundstücks-
grenze und Neupflanzungen von Bäumen werden die Eingriffe minimiert. 
 
Tiere 
Grundsätzlich ist das Plangebiet, das in hohem Maß unter menschlichem 
Einfluss steht, für Tiere nur von mäßiger Bedeutung. Es kann davon ausge-
gangen werden, dass die Fauna sich aus Arten zusammensetzt, die an die 
Lebensbedingungen im Siedlungsraum angepasst und daher in der Regel 
weit verbreitet sind. 
 
Alle europäischen Vogelarten gelten als besonders geschützt. Es ist davon 
auszugehen, dass die Gehölze des Plangebietes siedlungstoleranten Vogel-
arten als Lebensraum und Brutstandort dienen. Hinweise auf Vorkommen 
gefährdeter oder empfindlicher Brutvögel liegen der Stadt Braunschweig 
nicht vor. Kenntnisse weiterer Vorkommen besonders bzw. streng geschütz-
ter Tierarten im Plangebiet liegen nicht vor.  
 
Einem Hinweis auf Fledermäuse wurde von der unteren Naturschutzbehörde 
nachgegangen. Dabei wurde festgestellt, dass die Rasen- und Gehölzflächen 
als Jagdreviere für Fledermäuse geeignet sind. Es wurden keine Anhalts-
punkte für Nistplätze gefunden. Eine gesonderte Kartierung von Fledermäu-
sen war daher nicht erforderlich. 
 
Die Realisierung der Planung ist mit dem Verlust von Lebensräumen für Tie-
re und Pflanzen verbunden. Durch Versiegelung und Überbauung werden 
Rasenflächen und Gehölzstrukturen aus Bäumen und Sträuchern in An-
spruch genommen.  
 
Da größtenteils siedlungsbestimmte, intensiv genutzte Flächen von geringe-
rer Wertigkeit für die Tier- und Pflanzenwelt betroffen sind, wird dies für ver-
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tretbar gehalten. Ausweichraum ähnlicher Qualität findet sich ausreichend in 
der Nachbarschaft des Plangebietes, welche durch große und stark durch-
grünte Wohnhausgärten geprägt ist. 
 
Außerdem können Beeinträchtigungen durch den Erhalt einiger Gehölze ent-
lang der nördlichen und östlichen Grundstücksgrenze teilweise vermieden 
werden. Die Erhaltung weiterer Gehölze ist bei der Dimensionierung der ge-
planten Bebauung und der erforderlichen Anzahl der Stellplätze nicht um-
setzbar.  
 
Eine weitere Minimierung der Auswirkungen wird durch die geplanten Baum-
pflanzungen entlang des Franz-Rosenbruch-Weges und im Bereich der 
Stellplätze sowie durch die Anlage einzelner Grünflächen in den Randzonen 
des Grundstücks erzielt. 
 
Ebenfalls wirksam sind in dieser Hinsicht die begrünten Lärmschutzanlagen. 
Prinzipiell kann es durch das Vorhaben und die entsprechend veränderte 
Flächennutzung zu geringfügigen Verschiebungen des Artenspektrums 
kommen. 

 
4.2 Boden 

 
Im Plangebiet sind bedingt durch seine Lage im städtischen Raum stark bis 
übermäßig stark kulturbeeinflusste Böden, teils auch künstliche und versie-
gelte Böden vorherrschend. 
 
Der Landschaftsrahmenplan gibt im Bereich Kanzlerfeld einen mittleren Ver-
siegelungsgrad zwischen 25% und 50% an. Das Plangebiet selbst weist 
momentan keinerlei Überbauung und Versiegelung auf. Eine Überbauung ist 
aber bereits jetzt planungsrechtlich zulässig. 
 
Im Rahmen einer Baugrunderkundung wurden in Teilbereichen des Plange-
bietes die Bodenverhältnisse untersucht und die Versickerungsfähigkeit des 
anstehenden Bodens bestimmt. 
 
Die anstehenden Bodenverhältnisse ermöglichen aus bodenmechanischer 
Sicht eine Versickerung von anfallendem Niederschlagswasser. Zur Minimie-
rung der Auswirkungen der geplanten Versiegelung der Flächen durch Be-
bauung und Stellplatzanlage werden die Stellplätze mit versickerungsfähi-
gem Material hergestellt.  
 
Der Bereich ist nicht altlastenverdächtig. Mit nennenswerten Bodenverunrei-
nigungen ist nicht zu rechnen. 

 
Für Böden des Siedlungsbereiches werden im Landschaftsrahmenplan hin-
sichtlich ihrer Leistungsfähigkeit im Naturhaushalt keine Bewertungen vorge-
nommen. Generell sind die stark anthropogen überformten Böden im Stadt-
gebiet als vorbelastet einzustufen. Beeinträchtigungen des Bodens im Plan-
gebiet bestehen aufgrund des KFZ-Verkehrs, insbesondere der relativ stark 
befahrenen, nördlich unmittelbar angrenzenden Bundesallee, auch wenn 
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Grünflächen, von denen das Plangebiet ausschließlich eingenommen wird, in 
ihrer Leistungsfähigkeit für den Naturhaushalt weniger stark eingeschränkt 
sind als völlig versiegelte Böden.  
 
Eine Rolle spielen in diesem Zusammenhang Schadstoffbelastungen durch 
Benzol, Phenol, Salze, polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), 
Cadmium und weitere Schwermetalle sowie Reifenabrieb und Stäube. 
Im Rahmen der Baugrunderkundung wurden die angetroffenen Auffüllungen, 
die bis max. 0,80 m u. GOK reichen und überwiegend aus Sand, schluffig, 
schwach kiesig, schwach humos mit anthropogenen Fremdbestandteilen, 
bestehen, hinsichtlich ihres Schadstoffgehaltes untersucht. Die Analyse der 
Proben ergab einen Zuordnungswert von Z 1.1 gemäß Richtwerten der LA-
GA RL 20. Der Boden wird als nicht gefährlicher Abfall eingestuft. 
 
Kampfmittel 
Es gab unmittelbar östlich des Plangebietes auf den Nachbargrundstücken 
Bombardierungen im 2. Weltkrieg. Aus Sicherheitsgründen ist vor einer Be-
bauung des Plangebietes eine Flächensondierung auf Kampfmittel durchzu-
führen (EDV-Aufzeichnung). Die durch die Sondierung festgestellten Ver-
dachtspunkte auf Kampfmittel sind in Abstimmung mit der Stadt Braun-
schweig, Abt. Umweltschutz, durch eine Fachfirma zu öffnen. 
 

4.3 Wasser 
 
Im Zuge der Baugrunderkundung wurden mittlere bis hohe Grundwasser-
stände zwischen 4,04 m bis 4,60 m u. GOK gemessen. 
 
Die anstehenden Bodenverhältnisse ermöglichen aus bodenmechanischer 
Sicht eine Versickerung von anfallendem Niederschlagswasser. 
 
Ein wichtiger Parameter für die Einschätzung des Wasserpotentials im Plan-
gebiet ist die Grundwasserneubildungsrate, die maßgeblich bestimmt durch 
Relief, Bodenart, Vegetationsbedeckung etc., aber auch durch die jahreszeit-
lichen Unterschiede der Niederschläge und Temperaturen. Für den Pla-
nungsraum können allerdings keine konkreten Zahlen zur Grundwasserneu-
bildungsrate angegeben werden, da diese im Westen der Stadt erheblich va-
riiert. 
 
Das Plangebiet befand sich im Geltungsbereich des festgesetzten Wasser-
schutzgebietes für das Wasserwerk Lamme, insbesondere der Wasser-
schutzzone 3a. Durch die Stilllegung des Wasserwerkes sind seit Anfang 
2012 diesbezügliche Einschränkungen entfallen. 
 
Das Wasserrückhaltevermögen gilt im Planungsraum gemäß Landschafts-
rahmenplan als mäßig eingeschränkt. Die unversiegelten Grünflächen des 
Plangebietes lassen im Gegensatz zu angrenzenden Bereichen mit großflä-
chigen Überbauungen und Versiegelungen die Versickerung von anfallen-
dem Niederschlagswasser zu. 
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Die Grundwassersituation im Plangebiet gilt hinsichtlich des Erhalts von qua-
litativ hochwertigem Grundwasser als eingeschränkt. 
 
Insgesamt besteht aufgrund der im Planungsraum vorhandenen Nutzungs-
strukturen ein sehr hohes bis hohes Risiko der Grundwasserbeeinträchti-
gung. Der Straßenverkehr der nördlich verlaufenden Bundesallee stellt für 
das Grundwasser eine lineare Belastungsquelle dar. Die Empfindlichkeit ge-
genüber Verschmutzung wird allerdings als mittel eingestuft. 
 
Bei Realisierung der Planung werden bisher versickerungswirksame Boden-
flächen überbaut und versiegelt. Dies führt zu einer Erhöhung des Oberflä-
chenabflusses, so dass die Verfügbarkeit des Niederschlagswassers im 
Plangebiet bzw. das Wasserrückhaltevermögen stark reduziert wird. Auch 
das Auftreten von erhöhten Abflussspitzen ist möglich. 
 
Die Auswirkungen der geplanten Bebauung auf den Grundwasserhaushalt 
sind natürlicherweise eng verknüpft mit denjenigen für den Bodenhaushalt. 
So sind mit dem Vorhaben Störungen des Bodenwasserhaushaltes verbun-
den. Darüber hinaus führt die Überbauung und Versiegelung von Flächen zu 
einer Verringerung der Grundwasserneubildungsrate. 
 
Durch Verwendung einer versickerungsfähigen Oberflächenbefestigung der 
Stellplätze und Einbau einer unterirdischen Rigole mittig der Stellplatzanlage 
wird eine Minimierung dieser Beeinträchtigung erzielt. 
 
Baubedingt und nutzungsbedingt, insbesondere durch den Kunden- und An-
lieferungsverkehr, ist die potentielle Gefahr von Beeinträchtigungen des 
Grundwassers zwar grundsätzlich gegeben. Ein besonderes Gefährdungspo-
tential wird jedoch nicht gesehen. 
 

4.4 Klima und Luft 
 
Nach dem aktuellen Klimagutachten (Stadtklimaanalyse Braunschweig 2012 
Steinicke & Streifeneder, Richter & Röckle) wird das Planungsgebiet, wie 
auch der gesamte Stadtteil Kanzlerfeld, als Siedlungsklimatop mit einer ge-
ringen Empfindlichkeit gegenüber Nutzungsintensivierung und Siedlungser-
weiterung ausgewiesen. Die offenen Vegetationsflächen des Plangebietes 
übernehmen Funktionen bei der Kaltluftentstehung, die mit 30-20 m³/m²/h in 
der westlichen Hälfte des Plangebietes als hoch anzusehen sind. 
 
Die vorhandenen Gehölze, die sich vorrangig im nördlichen Teil der Fläche, 
angrenzend an die Bundesallee befinden, weisen darüber hinaus eine luftrei-
nigende und schadstoff- bzw. staubfilternde Wirkung auf. Dies ist vor allem 
von Bedeutung in Anbetracht der lokalen Immissionen, die von der Bundesal-
lee ausgehen. Im Landschaftsrahmenplan sind die Strukturen entlang der 
Straße dementsprechend auch als klimaschützende Gehölze dargestellt. 
 
Als Vorbelastung wirkt sich wie bei den Schutzgütern Boden und Wasser die 
nördlich angrenzende Bundesallee mit hohen bis sehr hohen lufthygieni-
schen Belastungen aus. Von der Straße gehen Schadstoffemissionen aus, 
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die vom Verkehr hervorgerufen werden. Die in Verbrennungsprozessen frei-
gesetzten Abgase und durch Abrieb entstehende Asphaltstäube gelangen in 
die Umwelt und beeinträchtigen so die lokale Luftqualität. 
 
Die Überbauung und Versiegelung von bisher offenen Vegetationsflächen 
führt zu negativen kleinklimatischen Effekten, wie z. B. einer verstärkten 
Überwärmung und Verringerung der Luftfeuchtigkeit durch den Verlust von 
Verdunstungsflächen bzw. -bereichen. Die Verluste im vorhandenen Gehölz-
bestand verringern deren luftreinigende und schadstoff- bzw. staubfilternde 
Wirkung. Da an der nördlichen Grenze des Plangebietes entlang der Bun-
desallee und an der östlichen Grundstücksgrenze ein Teil der Gehölze erhal-
ten werden kann, werden die Beeinträchtigungen entsprechend vermindert.  
 
Um diese Beeinträchtigung weiter zu minimieren, ist die Anpflanzung von 
großwüchsigen Bäumen und die Begrünung der Lärmschutzanlagen vorge-
sehen. Die Flachdächer werden begrünt, soweit auf diesen nicht Anlagen zur 
Energiegewinnung installiert werden. 
 
Durch die Ansiedlung eines Einzelhandelsbetriebes ist ein höheres Ver-
kehrsaufkommen innerhalb des Plangebietes zu erwarten, dadurch werden 
die verkehrsbedingten Luftschadstoffemissionen erhöht. 
 
Durch gute Anbindung an Fuß- und Radwege sowie eine entsprechende  
Infrastruktur in Form von ausreichenden Abstellbereichen für Fahrräder kann 
dieser Effekt minimiert werden. 
 
Aufgrund der Vorhabengröße und der bestehenden Vorbelastungen sind die 
klimaökologischen Auswirkungen insgesamt als unerheblich einzustufen. Ei-
ne Verschlechterung der stadtklimatischen und lufthygienischen Situation ist 
nicht zu erwarten. 
 

4.5 Lärm 
 
An das Plangebiet grenzt unmittelbar östlich und südlich ein „Reines Wohn-
gebiet (WR)“. Aufgrund des Betriebs des Nahversorgers kommt es zu 
Schallemissionen durch den Liefer- und Kundenverkehr, das Ein-/ Aussta-
peln von Einkaufswagen sowie durch den Betrieb der haustechnischen An-
lagen. Als weitere Emissionsquelle ist der auf das Plangebiet einwirkende 
bestehende öffentliche Straßenverkehr der nördlich verlaufenden Bundesal-
lee mit ca. 10.900 Kfz/24 h und der westlich gelegenen Stauffenbergstraße 
mit ca. 2.900 Kfz / 24 h zu nennen. 
 
Zur Beurteilung der Geräuschsituation wurden die o. g. Geräuschemissio-
nen in ihrer Auswirkung auf die Umgebung einer schalltechnischen Unter-
suchung unterzogen (AAS Akustik-Analyse-Service, Bericht-Nr.: 11.216-6; 
1510.2015). 
 

 
 
 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Franz-Rosenbruch-Weg“, OE 39 Begründung, Stand:15.10.2015 
  Verfahrensstand: § 4a (3) BauGB 
 

TOP 8.

53 von 81 in Zusammenstellung



- 12 - 

Lärmauswirkung vom Vorhaben: 
Eine nennenswerte Geräusch-Vorbelastung bzgl. Gewerbelärm (Geräu-
schimmission, die in den Anwendungsbereich der TA Lärm fällt) besteht 
für das Plangebiet nicht. 

 
Aufgrund der unmittelbar angrenzenden schutzbedürftigen Nutzungen und 
der durch den Betrieb des Vorhabens zu erwartenden Geräuschimmissio-
nen wurden in der schalltechnischen Prognose von vornherein folgende 
lärmmindernde Maßnahmen zugrunde gelegt: 
 
- Verwendung lärmarmer Einkaufswagen 
- Fahrbahnbelag der Stellplatzanlage aus Asphalt  
- Anlieferungen in einem eingehausten Bereich bei geschlossenem Roll-

tor (Schalldämm-Maß 25 dB). 
 

Die Geräuschimmissionsbelastung durch gewerblich genutzte Anlagen wird 
auf Grundlage der TA Lärm ermittelt. Die Berechnung der Gewerbelärmim-
missionen erfolgt nach DIN ISO 9613-2 (Akustik – Dämpfung des Schalls bei 
Ausbreitung im Freien, Teil 2) unter Anwendung des allgemeinen Verfahrens 
gemäß Nr. 7.3.1 unter Berücksichtigung aller Abschirmungen auf dem Aus-
breitungsweg. 
 
Die Emissionsdaten wurden anhand einschlägig geltender Regelwerke 
prognostiziert und sind umfänglich in der schalltechnischen Untersuchung 
(AAS Akustik-Analyse-Service, Bericht-Nr.: 11.216-6; 15.10.2015) aufge-
führt und erläutert. 
 
Die Immissionssituation für die bestehende, an den Nahversorger angren-
zende Wohnbebauung, stellt sich unter Beachtung der o. g. Ansätze bei 
freier Schallausbreitung gemäß den Beurteilungskriterien der DIN 18005 
(Schallschutz im Städtebau) für die Beurteilungshöhen EG bis 1. OG wie 
folgt dar: 
 

 
D. h., durch den Gewerbelärm werden an den nächstgelegenen Immissions-
orten (Franz-Rosenbruch-Weg 1 u. 3, Bergiusstraße 2E und 2F) die 
maßgeblichen Orientierungswerte (OW) der DIN 18005 zur Tagzeit um bis 
zu 5 dB(A) überschritten. 
 
Aufgrund dieser hohen Überschreitungen sind weitere Lärmminderungs-
maßnahmen erforderlich. 

Zeitraum OW1) in 
dB(A) 

Beurteilungspegel des vorhabenbe-
dingten Gewerbelärms in dB(A)         

EG 1. OG 

Tagzeit 6.00-22.00 50 34 - 54 37– 55 

Nachtzeit 22.00-6.00 35 <10 - 33 <10 - 34 
Bemerkung: 1) Orientierungswerte gem. DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“, Beiblatt 1 
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Als wirksame Lärmminderungsmaßnahmen wurde im Gutachten für eine wei-
tere schalltechnische Berechnung eine Lärmschutzwand mit einer Gesamt-
höhe von 2,6 m in einem Abstand von 3,0 m zur östlichen Grundstücksgren-
ze und mit einer Höhe von 2,0 m an der südlichen Grundstücksgrenze zu-
grunde gelegt. Unter Berücksichtigung dieser Lärmschutzwände in ihrer end-
gültigen Dimensionierung und einer U-förmigen Einhausung der EKW-Box 
werden die Orientierungswerte der DIN 18005 im Erdgeschoss (EG) und im 
1. Obergeschoss (1.OG) eingehalten:  
 

 
Der jeweilige Bezugspegel der TA Lärm zur Beurteilung kurzzeitiger 
Einzelereignisse wird an allen Immissionsorten unterschritten. 
 
Auswirkung des Straßenverkehrslärms auf das Plangebiet: 
Gemäß der schalltechnischen Untersuchung wurden Beurteilungspegel von 
55 bis 65 dB(A) für die Tagzeit ermittelt. Als pegeldominierend erwies sich 
hierbei die nördlich verlaufende Bundesallee, so dass im Plangebiet die Be-
lastung durch den Straßenverkehrslärm von Nord nach Süd abnimmt.  
 

4.6 Stadt- und Landschaftsbild  
 
Der Planungsraum ist grundsätzlich städtisch geprägt. Das Plangebiet zeigt 
sich als grünbestimmter Freiraumbereich, der mitten im Stadtgebiet liegt und 
entsprechend von baulichen Strukturen umgeben ist. In erster Linie handelt 
es sich hierbei um reine Wohnsiedlungen, vor allem Einfamilienhäuser, aber 
auch sonstige Nutzungen wie ein Kindergarten nördlich der Bundesallee und 
der nordöstlich am David-Mansfeld-Weg liegende jetzige Standort des Ein-
kaufsmarktes. 
 
Das Ortsbild im Bereich des Plangebietes wird darüber hinaus deutlich von 
Verkehrsflächen bestimmt. Nördlich verläuft die Bundesallee mit einer hohen 
bis sehr hohen Verkehrsbelastung, westlich die Stauffenbergstraße. Der 
Franz-Rosenbruch-Weg am südlichen Rand des Gebietes ist eine fußläufige 
Verbindung. 
 
Das Plangebiet selbst ist momentan eine größere Rasenfläche, die durch 
Gehölzbestand mit zum Teil repräsentativem Baumbewuchs gegliedert wird.  

Zeitraum OW1) in 
dB(A) 

Beurteilungspegel des vorhabenbe-
dingten Gewerbelärms in dB(A)        
mit Lärmschutzwänden 2,0 und 2,6 m 

EG 1. OG 

Tagzeit 6.00-22.00 50 33 - 47 37– 50 

Nachtzeit 22.00-6.00 35 <10 - 29 <10 - 34 
Bemerkung: 1) Orientierungswerte gem. DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“, Beiblatt 1 
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Die Grünfläche schließt harmonisch an die südlich und östlich direkt angren-
zenden, gewachsenen Siedlungsbereiche an, die einen hohen Durchgrün-
ungsgrad aufweisen. 
 
Innerhalb des Stadtgebietes, das größtenteils von Bebauung und Verkehrs-
flächen dominiert wird, besitzen Grünflächen eine besondere Bedeutung für 
das Ortsbild. Freiräume in Siedlungsräumen erfüllen wichtige Erholungsfunk-
tionen und erhöhen die Aufenthalts-, Erlebnis- bzw. Wohnqualität. In Sied-
lungsräumen mit hoher Verdichtung und wenig Freiräumen sowie privaten 
Grünflächen ist dies von höherer Bedeutung als in Siedlungsräumen mit ho-
hem Durchgrünungsgrad. 
 
Im Plangebiet kommt es durch die angrenzenden Straßen, insbesondere 
durch die stark frequentierte Bundesallee zu Vorbelastungen. Der Fahrzeug-
verkehr ist mit Lärmbeeinträchtigungen verbunden, welche die Erlebnisquali-
tät des Freiraums und die Wohnqualität der angrenzenden Wohnbebauung 
einschränken.  
 
In Folge der geplanten Überbauung und Versiegelung kommt es zu einer 
Veränderung des Ortsbildes. Es gehen Freiraumstrukturen mit Erholungs-
funktionen für das umliegende Wohnumfeld verloren. Da der umliegende 
Siedlungsbereich stark durchgrünt und die Erholungsfunktion der Freifläche 
durch Verkehrslärm beeinträchtigt ist, ist der Verlust vertretbar. 
 
Eine gewisse Verminderung der optischen Auswirkungen wird zum einen 
durch den Erhalt einiger Gehölze entlang der nördlichen und östlichen 
Grundstücksgrenze sowie durch die geplanten Baumpflanzungen entlang 
des Franz-Rosenbruch-Weges und die Anlage verschiedener Grünflächen 
erreicht. 
 
Abgesehen vom Verlust von Freiraumflächen passt sich das Vorhaben in 
Anbetracht der zentralen Lage im Stadtgebiet grundsätzlich in die städti-
schen Strukturen und somit das Ortsbild ein. Das Vorhaben ist von ver-
gleichsweise geringer Größe, so dass sich die visuellen Auswirkungen auf 
die Nahzone beschränken. 
 
Optische Beeinträchtigungen durch die Lärmschutzanlagen werden durch die 
geplante Begrünung minimiert; insbesondere die südliche, erdbefüllte Lärm-
schutzgabione wird bereits in sehr kurzer Zeit als vollständig "grüne Wand" 
erscheinen. Die östliche Lärmschutzwand kann beidseitig begrünt werden. 
Durch die Erhaltung des vorhandenen Gehölzsaumes entlang der östlichen 
Grundstücksgrenze wird diese von den östlich angrenzenden Grundstücken 
kaum wahrgenommen. Die südliche Lärmschutzanlage stellt für die direkten 
Anwohner am Franz-Rosenbruch-Weg eine Sichtbarriere und damit eine vi-
suelle Störung dar. Ein Anspruch auf die Erhaltung einer bestimmten beson-
deren Aussicht besteht nach allgemeiner Rechtsauffassung nicht. 
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5 Begründung der Festsetzungen 
 
5.1 Art der baulichen Nutzung 

 
Der Bebauungsplan wird als vorhabenbezogener Bebauungsplan entwickelt. 
Für diese Art Bebauungspläne ist die Gemeinde nicht an den Festsetzungs-
katalog nach § 9 BauGB gebunden. Der Bebauungsplan dient der Realisie-
rung eines einzelnen konkreten Projektes. Durch die Festsetzungen des 
Vorhabenplanes und die textlichen Festsetzungen ist das Vorhaben hinrei-
chend bestimmt. Es wird daher darauf verzichtet eine Gebietsart nach 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) festzusetzen. 
 
Die getroffenen Festsetzungen zur Einzelhandelsnutzung bezüglich Ver-
kaufsflächengröße und Sortimente sind aus der gutachterlichen Stellung-
nahme von Dr. Donato Acocella, Büro für Stadt- und Regionalentwicklung, 
zur Ansiedlung eines Lebensmittelvollversorgers in Kanzlerfeld von 2010 ab-
geleitet worden. 

 
5.2 Maß der baulichen Nutzung 

 
Das Maß der baulichen Nutzung und die Kubatur des Gebäudes werden im 
Plangebiet durch maximal zulässige Gebäudehöhen über Grundstücksniveau 
(§ 18 Abs. 1 BauNVO) in Kombination mit der Grundflächenzahl (GRZ) 
und Baugrenzen bestimmt. Sonstige in Bebauungsplänen teilweise übliche 
Nutzungsmaße wie die Geschossflächenzahl (GFZ) oder die Zahl der Voll-
geschosse sind nicht erforderlich, um die städtebauliche Entwicklung in die 
gewünschte Richtung zu lenken. 
 

5.2.1 Grundflächenzahl 
Die Grundflächenzahl gibt an, wie viel Quadratmeter Grundfläche je Quad-
ratmeter Grundstücksfläche zulässig sind. Die Grundflächenzahl wird hier an 
der für Allgemeine Wohngebiete maximal zulässigen Dichte von 0,4 orien-
tiert. Durch das Verhältnis von Gebäudegröße zur Grundstücksfläche kann 
der Baukörper eine Solitärstellung einnehmen und einen städtebaulich wirk-
samer Abstand zur umgebenden Wohnbebauung einhalten. 
 
Gemäß § 19 Abs. 4 Baunutzungsverordnung darf die zulässige Grundfläche 
durch die Grundflächen von Stellflächen, Zufahrten und Nebenanlagen 
grundsätzlich um bis zu 50% überschritten werden, höchstens jedoch bis zu 
einer Grundflächenzahl von 0,8. Im Bebauungsplan können hiervon abwei-
chende Regelungen getroffen werden. 
 
Einrichtungen, die der Nahversorgung dienen, sind in Ihrer Art gekennzeich-
net durch das Gebäude gemäß § 19 (2) BauNVO und die Stellplätze für 
Kunden gemäß § 19 (4) BauNVO. Um Funktionalität und Wirtschaftlichkeit 
des Vorhabens zu sichern, müssen aufgrund der Lage zwischen vorhande-
ner Wohnbebauung bei gleichzeitiger flächenmäßiger Beschränkung des 
Baugrundstücks alle erforderlichen Funktionen entsprechend des städtebau-
lichen Konzeptes auf der begrenzt zur Verfügung stehenden Grundstücksflä-
che umgesetzt werden. Vor dem Hintergrund dieser schwierigen Rahmenbe-
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dingungen einerseits und andererseits des städtebaulichen Ziels, im Kanzler-
feld einen Nahversorger zu erhalten, ist die bauliche Ausnutzung des Grund-
stückes bis zu einer Grundflächenzahl von 0,8 gerechtfertigt und erforderlich. 
 

5.2.2 Höhen baulicher Anlagen 
Das bauliche Prinzip des Marktes ist ein filigran ausgebildetes Flachdach mit 
großen Überständen, welches sich über den Typus einer ellipsenförmig aus-
geformten Markthalle und daran anschließende niedrigere, zum Teil zweige-
schossig ausgeführten Bauteile legt. Dieses Bauteilensemble wird durch das 
Dach zu einem ruhigen solitären Baukörper zusammengefasst und bildet 
somit ein markantes architektonisches Statement an diesem städtebaulich 
markanten Ort im Zentrum des Kanzlerfeldes. 
Dem Anspruch folgt die Höhenfestsetzung von 7,25 m über dem Bezugs-
punkt gemäß der in der Planzeichnung eingeschriebenen Gebäudehöhe, um 
dem Gebäude eine gewisse städtebauliche Sonderstellung in seinem Umfeld 
zu sichern, aber auch zu gewährleisten, dass das Gebäude in dieser durch 
Einfamilienhäuser bebauten Situation nicht unangemessen hoch erscheint. 
 
Die Firsthöhen der angrenzenden Bebauung liegen mit bis zu 8,50 m deutlich 
über der Höhe des geplanten Gebäudes. Auch bei niedrigeren Trauflinien der 
Wohnbebauung ist somit eine Integration des Baukörpers hinsichtlich der 
Höhenentwicklung in die Umgebung möglich. So wird erreicht, dass der Bau-
körper einerseits Bezug nimmt auf seine unmittelbare Umgebung, gleichzei-
tig aber als solitäre Nutzung gegenüber dem Wohngebiet abgegrenzt ist. 
 
Um die Wirkung der ruhigen Dachfläche nicht zu beeinträchtigen, ist eine 
Überschreitung der Höhe durch technische Dachaufbauten und Lüftungsan-
lagen, die im Umfeld wahrnehmbar sind, unzulässig. Das Aufstellen von Pho-
tovoltaikanlagen im technisch üblichen Rahmen ist davon ausgenommen, da 
der Möglichkeit der klimaschonenden Art der Energieerzeugung gegenüber 
dem Ausschluss von technischen Dachaufbauten Vorrang eingeräumt wird. 

 
5.3 Überbaubare Grundstücksflächen, Bauweise 

 
Um das Gebäude auf dem Grundstück so zu positionieren, dass es einer-
seits möglichst nah am Übergang zu den bestehenden Einzelhandelseinrich-
tungen liegt, die Abstände zur Wohnbebauung auf den östlich und südlich 
benachbarten Grundstücken andererseits möglichst groß sind, wird ein Bau-
fenster durch Baugrenzen umschrieben, die gleichzeitig das Maß der bauli-
chen Nutzung festlegen. Die Lage entspricht in etwa dem bisher festgesetz-
ten Baufenster für die ursprünglich vorgesehen Kindertagesstätte. 
 

5.4 Stellplätze 
 
Stellplätze sind nur in der mit „St“ festgesetzten Fläche zulässig. In direkter 
Zuordnung zum Kundeneingang können ca. 62 Kundenparkplätze nachge-
wiesen werden. 3 Stellplätze werden zusätzlich an der Zufahrt von der Stauf-
fenbergstraße angeordnet. 
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Das Leitungsrecht für die in den Stellplatzbereich verlegte Leitung der Was-
serversorgung darf üblicherweise nicht überbaut oder mit Gehölzen bepflanzt 
werden, eine Nutzung des Streifens für die Anlage von Stellplätzen ist jedoch 
gemäß Eintragungsbewilligung nicht ausgeschlossen. 
 

5.5 Erschließung 
 
Das Vorhaben liegt verkehrsgünstig im Zentrum des Kanzlerfeldes, nah am 
Knoten Bundesallee/ Stauffenbergstraße/ A.-Bingel-Straße. Um die Auswir-
kungen unter Zugrundelegung von Prognosedaten der zu erwartenden zu-
sätzlichen Verkehre durch die Realisierung dieser Planung beurteilen zu 
können, wurde in einem Verkehrsgutachten zunächst ein Leistungsfähig-
keitsnachweis für den Knoten erbracht. 
 
Um eine möglichst gute Anbindung des Marktes für Kunden und den Liefer-
verkehr zu ermöglichen, ist neben einer Zu- und Ausfahrt von der Stauffen-
bergstraße zusätzlich die Zu- und Ausfahrt über einen Vollanschluss von der 
Bundesallee geplant. 
 
Damit auch eine gute fußläufige Verbindung mit dem zukünftigen Teil des 
Einzelhandelsstandortes über die Bundesallee hinweg ermöglicht werden 
kann, ist eine Querung der Bundesallee in zwei Etappen zwischen dem Voll-
anschluss und dem benachbarten Knotenpunkt Bundesallee – Stauffenberg-
straße – Adolf-Bingel-Straße geplant.  
 
Im Grünstreifen nördlich des Verbrauchermarktes verläuft entlang der Bun-
desallee die Vorhaltefläche für eine mögliche Trasse für das Stadtbahnkon-
zept der Stadt Braunschweig nach Lehndorf mit Verlängerung ins Kanzler-
feld. Bei Realisierung der Stadtbahn muss die Zufahrt von der Bundesallee 
mit einer vollständigen Lichtsignalanlage an allen 4 Knotenarmen einschließ-
lich Stadtbahnbevorrechtigung ausgestattet werden. Aufgrund des geringen 
Abstands muss außerdem die vorhandene Kreuzung Bundesallee – Stauf-
fenbergstraße in diese LSA einbezogen werden, so dass ein großer koordi-
nierter Knotenpunkt entstehen wird. 
 

5.5.1 Anlieferung 
Die Zufahrt der Lieferfahrzeuge erfolgt von der Bundesallee über die Stell-
platzfläche des Verbrauchermarktes in den Anlieferbereich. Während der 
Einfahrt eines Lkw auf den Parkplatz ist die Ausfahrt für Pkw auf die Bun-
desallee nicht möglich. Da dieser Fall lediglich ein- bis zweimal am Tag auf-
tritt kann dies toleriert werden. Nach dem Entladevorgang fahren die LKW 
rechts in die Stauffenbergstraße ab. 
 
Die Linksabbiegespur in der Stauffenbergstraße bleibt beim Ausfahren von 
der Fahrkurve der Lieferfahrzeuge unberührt. Der mittlere Beleuchtungsmast 
auf der östlichen Seite der Stauffenbergstraße muss versetzt und der davon 
südlich stehende Baum gerodet werden. 
 
Die Anlieferung erfolgt über eine überdachte und an Ein- und Ausfahrt ab-
schließbare Zone südlich des Hauptbaukörpers. 
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5.5.2 Öffentlicher Personennahverkehr, ÖPNV 

Die Einzelhandelseinrichtung ist durch die Linien 411, 433, 461 und 560 der 
Braunschweiger-Verkehrs-AG mit deren Haltestelle „Paracelsusstraße“ in di-
rekter Nähe durch den ÖPNV gut angebunden. 
 

5.6 Ver- und Entsorgung 
 

5.6.1  Gas, Wasser, Strom 
Die Versorgung mit Gas, Wasser und Strom erfolgt über den Anschluss an 
bestehende Leitungen in der Stauffenbergstraße.  

 
5.6.2  Regenwasser 

Das anfallende Regenwasser wird auf dem Grundstück versickert. Sofern 
dies nicht umsetzbar ist, wird es in die in der Stauffenbergstraße liegende 
Regenwasserleitung eingeleitet. 

 
5.6.3  Schmutzwasser 

Das Schmutzwasser des Nahversorgers wird dem öffentlichen Kanal in der 
Stauffenbergstraße zugeführt.  
 

5.7 Grünordnung, Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft 
 
Zur schalltechnischen Abschirmung der Stellplätze zur östlich und südlich 
angrenzenden Wohnbebauung sind entlang der südlichen und der östlichen 
Grundstücksgrenze Lärmschutzanlagen vorgesehen. Während diese an der 
südlichen Grenze als Lärmschutzgabione mit Erdfüllung mit einer Höhe von 
2,00 m ausgeführt wird, kommt an der östlichen Grenze eine Lärmschutz-
wand mit tiefgegründeten Punktfundamenten und einer Höhe von 2,60 m zur 
Ausführung. Aufgrund der Höhe hält Letztere den vorgeschriebenen Grenz-
abstand von 3,00 m ein. Beide Anlagen werden beidseitig mit Kletterpflanzen 
begrünt, die südliche Lärmschutzgabione wird dabei aufgrund ihrer besonde-
ren Bauweise schon nach sehr kurzer Zeit ein vollständig grünes Erschei-
nungsbild bieten. 
 
Zur grünordnerischen Einbindung in die Umgebung sind Grünflächen und 
Anpflanzungen vorgesehen, die sich aufgrund der Anordnung von Baukör-
pern und Stellplätzen im Wesentlichen auf die Randzonen konzentrieren. Am 
nördlichen Rand können mehrere vorhandene Bäume erhalten werden, am 
südlichen Rand entlang des Franz-Rosenbruch-Weges wird eine Baumreihe 
gepflanzt. Weitere Grünstrukturen entstehen durch die Bepflanzung sowie 
die Berankung der beiden Lärmschutzwände. 
 
Die Stellplätze werden durch Grüninseln gegliedert. Für die Befestigung der 
Stellplätze des Einkaufsmarkes ist die Verwendung von versickerungsfähi-
gem Pflaster vorgesehen. Eine Rückhaltung und Versickerung von anfallen-
dem Oberflächenwasser wird darüber hinaus durch eine Rigole erreicht, die 
mittig auf dem Parkplatz innerhalb eines schmalen Kiesstreifens eingebaut 
wird. 
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5.8 Festsetzungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne 

des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
 
Gemäß den Ergebnissen der schalltechnischen Untersuchung (s.a. Kap. 4.5) 
werden aufgrund des Gewerbelärms die Orientierungswerte zur Tagzeit bei 
freier Schallausbreitung gemäß DIN 18005 an der bestehenden Wohnnut-
zung zum Teil deutlich überschritten. 
 
Aufgrund dieser hohen Überschreitungen wurden weitere schalltechnische 
Untersuchungen unter Berücksichtigung von Schallschutzwänden (LSW) 
an bzw. nahe der südlichen und östlichen Plangebietsgrenze vorgenom-
men. Bei diesen weitergehenden Berechnungen wurde auch eine Einhau-
sung der EKW-Box berücksichtigt. 
 
Durch diese aktiven Lärmschutzmaßnahmen werden die Orientierungswer-
te der DIN 18005 im Erdgeschoss (EG) und Obergeschoss (1.OG) im Ta-
ges- und Nachtzeitraum eingehalten. 
 
Entsprechend werden zur Einhaltung der maßgeblichen Orientierungs- 
und Immissionsrichtwerte die Lärmschutzwände und die Einhausung der 
EKW-Box wie folgt festgesetzt: 
 
Östliche Lärmschutzwand (westlich Wohnbebauung Bergiusstraße): 
Die 2,6 m hohe Wand muss mit dem erforderlichen Grenzabstand 
von 3,0 m zur Grundstücksgrenze errichtet werden. 
 
Südliche Lärmschutzwand (entlang Franz-Rosenbruch-Weg): 
Die südliche Wand soll als 2,0 m hohe Lärmschutzgabione ausgeführt 
werden. 
 
Die Lärmschutzwände müssen mindestens die folgenden Eigenschaften 
aufweisen: 
- Schalldämm-Maß: ∆LA,R,Str. ≥ 28  dB nach ZTV-LSW-06 
- Schallabsorption: beidseitig ∆La,R,Str. ≥ 8 dB 
Beide Wände werden beidseitig mit Kletterpflanzen begrünt. Zwischen 
Lärmschutzwand und -gabione wird ein Durchgang belassen, der aus 
schalltechnischen Gründen gegeneinander versetzt ausgebildet wird und 
eine fußläufige Verbindung zwischen Parkplatz und Franz-Rosenbruch-
Weg gewährleistet. 
 
Einhausung der EKW-Box:  
U-förmige schalldämmende Wand mit einer Öffnung zum Befahren der  
Box nur in Richtung des Marktes (Rw ≥ 28 dB, beidseitig ∆La,R,Str. ≥ 8 dB, 
hochabsorbierend nach ZTV-LSW-06, Dach Rw ≥ 28 dB). 
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Über die o. g. aktiven Schallschutzmaßnahmen hinaus sind zur Einhaltung der 
Orientierungswerte die nachfolgenden weiteren Schallschutzmaßnahmen er-
forderlich: 
 
- Ausschluss von Lieferverkehren sowie der Be- und Entladung im Zeitraum 
von 20 bis 7 Uhr, 
- Die haustechnischen Anlagen dürfen einen Schallleistungspegel von 73 dB(A) 
nicht überschreiten. Ein entsprechender Nachweis zur Einhaltung der Be-
grenzung ist im Rahmen des nachgeordneten Baugenehmigungsverfahrens 
vorzulegen. 
 
Des Weiteren sind die im Schallgutachten zugrunde gelegten Emissionsan-
sätze im Rahmen der Baugenehmigung umzusetzen und nachzuweisen. 
 
Die Umsetzung der o. g. erforderlichen Maßnahmen zur Einhaltung der 
maßgeblichen Immissionsrichtwerte ist im nachgeordneten Baugenehmi-
gungsverfahren durch Auflagen sicherzustellen. 
 

5.9 Sonstige Festsetzungen 
 

5.9.1 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 
Die Anordnung der östlichen Schallschutzwand mit einem erforderlichen Ab-
stand zur Grundstücksgrenze beeinträchtigt die Trasse der auf dem Flurstück 
374/314 verlaufenden Hauptleitung für die Wasserversorgung und das Steu-
er- und Betriebstelefonkabel und verhindert eine zukünftige Revision. Des-
halb wird diese Trasse auf die Stellplatzfläche verlegt und im Bebauungsplan 
durch entsprechende Festsetzung eines Leitungsrechtes gesichert.  
 
Im Fußwegbereich an der Stauffenbergstraße liegt ein 20 kV-Netzkabel nah 
an der Grundstücksgrenze, welches durch die Festsetzung eines Leitungs-
rechtes für einen Schutzstreifen von 3,0 m dinglich gesichert werden muss. 
 

5.9.2 Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt 
Um die Funktionsfähigkeit des Knotens Bundesallee/ Stauffenbergstraße zu 
gewährleisten, werden in diesem Bereich Ein- und Ausfahrtsverbote festge-
setzt. Somit wird die Erschließung des Plangebietes ausschließlich auf die 
oben beschriebenen Zu- und Abfahrten beschränkt. 
 

5.10 Örtliche Bauvorschriften 
 

5.10.1 Werbeanlagen  
Aus stadtgestalterischen Gründen und um die Verkehrssicherheit nicht ein-
zuschränken wird nur Werbung an der Stätte der Leistung an den Hauptge-
bäuden oder außerhalb von Gebäuden zur Eigenwerbung zugelassen. 
Fremdwerbung wird ausgeschlossen. 
 
Um das dicht bewohnte Gebiet im zentralen Bereich des Kanzlerfeldes mit 
ein- bis zweigeschossigen Wohngebäuden in der näheren Umgebung östlich 
und südlich des Plangebietes vor einer unangemessenen Fernwirkung und 
einer unerwünschten Veränderung des vorhandenen Ortsbildes zu schützen, 
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erhalten Werbeanlagen durch die getroffenen Festsetzungen eine erkennbar 
dem Gebäude untergeordnete Funktion und eine Begrenzung in ihrer Fern-
wirkung. 
 
Durch die Möglichkeit, Werbeanlagen bis zu einer Gesamthöhe von 6,0 m zu 
errichten, wird einerseits erreicht, dass den gebietsbezogenen Belangen des 
Einzelhandels Rechnung getragen wird. Durch die Beschränkung auf 6,0 m 
werden andererseits die beschriebenen negativen Auswirkungen vermieden. 
 
Um den Straßenraum nicht zu beeinträchtigen, wird Werbung außerhalb von 
Gebäuden, nur innerhalb der überbaubaren Flächen zugelassen. 
Da die Bundesallee im Bereich der Hauptzufahrt auf das Grundstück im Ver-
hältnis zu den begrenzenden Nutzungen eine offene Raumwirkung besitzt, 
können hier Ausnahmen von den oben beschriebenen Festsetzungen getrof-
fen werden. Hier sind vor der Nordfassade eine Werbeanlage mit einer Höhe 
von maximal 9,6 m und nahe des Knotens Bundesallee/ Stauffenbergstraße 
3 Fahnenmasten mit innenliegender Seilführung und einer Höhe von maximal 
6,0 m zulässig.  
 
 

6 Gesamtabwägung 
 
Die Sicherung der Nahversorgung der Bevölkerung ist ein wichtiger öffentli-
cher Belang. Der im Nahversorgungszentrum am David-Mansfeld-Weg vor-
handene Nahversorger entspricht nicht mehr heutigen Ansprüchen bezüglich 
Größe und Präsentation. Erweiterungsmöglichkeiten innerhalb des derzeiti-
gen Nahversorgungszentrums wurden geprüft, ließen sich jedoch bisher 
nicht umsetzen.  
 
Innerhalb eines bestehenden Ortsteiles sind selten Flächenreserven verfüg-
bar, die für den Bau eines neuen Nahversorgers geeignet und ausreichend 
sind. Die in unmittelbarer Nachbarschaft des vorhandenen Nahversorgungs-
zentrums vorhandene Freifläche ist in dieser Hinsicht ein positiv zu bewer-
tender Umstand. Damit eröffnet sich die Möglichkeit in integrierter Lage, in-
nerhalb des Ortsgefüges, fußläufig erreichbar einen zeitgemäßen Vollversor-
ger anzusiedeln. Mit der geplanten zusätzlichen Querungsmöglichkeit der 
Bundesallee wird die Vernetzung des neuen und alten Nahversorgungsstan-
dortes gefördert. 
 
Die derzeitige Grünfläche, die partiell als Bolzplatz genutzt wird, wird der öf-
fentlichen Nutzung entzogen. Für den Bolzplatz wird an anderer Stelle im 
Umfeld des Stadtteiles eine angemessene Ersatzfläche angelegt. 
 
Mit der Realisierung des Vorhabens wird die Vorbehaltsfläche für eine Kin-
dertagesstätte aufgegeben. Es wurde geprüft, dass dieser Standort entbehr-
lich ist. 
 
Durch das hinzutretende Neubauvorhaben werden nutzungsbedingte Stö-
rungen verursacht. Allein die Tatsache, dass eine bisher unbebaute Grünflä-
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che bebaut werden soll, wird insbesondere von der unmittelbar betroffenen 
Nachbarschaft als negative Entwicklung empfunden.  
 
Der durch das Vorhaben erzeugte Ziel- und Quellverkehr wirkt sich auf die 
Auslastung der angrenzenden öffentlichen Straßen und auf den Verkehrs-
knoten Bundesallee/ Stauffenbergstraße aus. Mit Hilfe eines Verkehrsgutach-
tens wurden die vorhandenen Verkehrsströme analysiert und die Verträglich-
keit des hinzukommenden Verkehrs festgestellt. Abweichend vom ursprüng-
lichen Planungsziel wurde eine weitere Zufahrtsmöglichkeit von der Bun-
desallee vorgesehen, um Störungen der betroffenen Nachbarn an der Stauf-
fenbergstraße zu minimieren.  
 
Von dem Bauvorhaben, insbesondere der Stellplatzanlage und der Lieferzo-
ne ausgehende nutzungsbedingte Störungen durch Lärm sind mit Hilfe eines 
Lärmgutachtens analysiert worden. Zum Schutz der östlich und südlich an-
grenzenden benachbarten Wohnbebauung werden aktive Schallschutzmaß-
nahmen in Form von Lärmschutzwänden ausgeführt. Um eine negative Aus-
wirkung auf das Ortsbild zu vermeiden, werden die Lärmschutzwände be-
grünt. 
 
Mit dem geplanten Neubau sind die direkt benachbarten Anlieger nachteilig 
betroffenen. Soweit möglich wurden durch Maßnahmen zu Lärmschutz und 
Verkehrsführung Beeinträchtigungen reduziert. Unter Abwägung aller be-
troffenen Belange wird zugunsten der Sicherung der Nahversorgung des ge-
samten Stadtteiles die Betroffenheit der angrenzenden Nachbarn für zumut-
bar und vertretbar gehalten. 
 
Aus den genannten Gründen ist in der Gesamtabwägung die vorgesehene 
Planung mit einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung im Sinne von 
§ 1 Abs. 5 BauGB, den sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden 
Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen 
vereinbar und gewährleistet eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende Bo-
dennutzung. 
 
 

7 Zusammenstellung wesentlicher Daten 
 

Absolute Werte 
 
Plangebiet insgesamt  0,45 ha           100,00 % 
 
Nettobauland: 
 
Fläche für Einzelhandel  0,45 ha           100,00 %  
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8 Wesentliche Auswirkungen des Bebauungsplanes 
 
8.1 Maßnahmen 

 
In Abhängigkeit von der letztendlichen Erschließung sind Anpassungen der 
verkehrstechnischen Anlagen erforderlich. Die leitungsgebundene Ver- und 
Entsorgung muss ausgebaut werden. Ansonsten sind ausschließlich private 
Maßnahmen erforderlich. 
 

8.2 Kosten und Finanzierung 
 
Das Bauvorhaben wird durch einen Investor entwickelt, der auch die Kosten 
für die aus dem Vorhaben begründeten Maßnahmen übernimmt. Die ent-
sprechenden Regelungen werden in einem gesonderten Durchführungsver-
trag zwischen der Stadt und dem Investor getroffen. Der Stadt entstehen da-
her keine weiteren Kosten.  
 
 

9 Bodenordnende und sonstige Maßnahmen, für die der Bebauungsplan 
die Grundlage bilden soll 
 
Bodenordnende Maßnahmen nach §§ 45 ff BauGB sind für den Bebauungs-
plan nicht erforderlich. 
 
 

10 Außer Kraft tretende Bebauungspläne, Beseitigung des Rechtsscheines 
unwirksamer Pläne 
 
Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes treten die Festset-
zungen des Bebauungsplanes OE 21 außer Kraft. 
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

15-01125
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Ankauf einer ca. 2.415 m² großen Teilfläche der unbebauten 
Grundstücke Gemarkung Lamme, Flur 6, Flurstücke 743 und 197/6 
für den Bau einer Kindertagesstätte im Baugebiet Lammer Busch-
Ost
Organisationseinheit:
Dezernat VII 
20 Fachbereich Finanzen

Datum:
23.11.2015

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 321 Lehndorf-Watenbüttel (Anhörung) 02.12.2015 Ö
Finanz- und Personalausschuss (Vorberatung) 03.12.2015 Ö
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 15.12.2015 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 21.12.2015 Ö

Beschluss:
„Dem Ankauf einer ca. 2.415 m² großen Teilfläche der unbebauten Grundstücke Gemarkung 
Lamme, Flur 6, Flurstücke 743 und 197/6 für den Bau einer Kindertagesstätte im Baugebiet 
Lammer Busch-Ost wird zugestimmt.“

Sachverhalt:
In Lamme wurde ein weiteres Wohnbaugebiet „Im großen Raffkampe“ für Einfamilienhäuser 
mit 74 Wohnbaugrundstücken geschaffen. Die Vermarktung der Baugrundstücke ist bereits 
abgeschlossen. Darüber hinaus sind weitere Bauabschnitte (u. a. „Neue Mitte Lamme“) in 
Planung.

Aus dem Neubaugebiet ergibt sich ein zusätzlicher Bedarf an Betreuungsplätzen. Der Bedarf 
kann nicht von den vorhandenen Einrichtungen abgedeckt werden, da schon jetzt die im 
Ortsteil Lamme vorgehaltenen Betreuungseinrichtungen nicht ausreichen.

Zur Sicherstellung des wohnortnahen Bedarfes für zwei Krippen- und einer 
Kindergartengruppe sowie zur Erfüllung des Rechtsanspruches ist die Errichtung einer 
weiteren Kindertagesstätte geboten. Der Neubau soll auf dem nördlich angrenzenden 
Grundstück der bestehenden Kindertagesstätte „Wilde Wiese“ errichtet werden.

Hierzu ist der Ankauf der im anliegenden Lageplan markierten ca. 2.415 m² großen 
Teilfläche der unbebauten Grundstücke Gemarkung Lamme, Flur 6, Flurstücke 743 und 
197/6 erforderlich. Der Ankauf soll lastenfrei und frei von miet- und pachtrechtlichen 
Bindungen zum ermittelten Verkehrswert erfolgen. 

Geiger

Anlage/n:
Lageplan
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

15-00931
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Festsetzung einer Ortsdurchfahrt auf der Bundesstraße 1 im 
Bereich des Raffturmes im Stadtgebiet Braunschweig
Organisationseinheit:
Dezernat III 
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Datum:
09.11.2015

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 321 Lehndorf-Watenbüttel 
(Vorberatung)

02.12.2015 Ö

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 221 Weststadt (Vorberatung) 02.12.2015 Ö
Bauausschuss (Vorberatung) 08.12.2015 Ö
Verwaltungsausschuss (Entscheidung) 15.12.2015 N

Beschluss:

„Die Grenzen für die Ortsdurchfahrt auf der B 1 im Bereich des Raffturmes werden mit 
Wirkung zum 1. Januar 2016 auf Station 1,776 des Abschnittes 720 und Station 0,170 des 
Abschnittes 730 festgesetzt.“

Sachverhalt:

Die Beschlusskompetenz des Verwaltungsausschusses ergibt sich aus § 76 Abs. 2 Satz 1 
NKomVG. Im Sinne dieser Zuständigkeitsnorm handelt es sich bei der Vorlage zur 
Neufestsetzung einer Ortsdurchfahrtsgrenze um eine Angelegenheit, über die weder der Rat 
noch die Stadtbezirksräte zu beschließen haben noch der Oberbürgermeister zuständig ist. 
Eine Übertragung der Zuständigkeit auf einen Ausschuss gemäß § 6 der Hauptsatzung 
erfolgte ebenfalls nicht. Daher besteht die Zuständigkeit des Verwaltungsausschusses. 

Nach § 5 Abs. 4 des Bundesfernstraßengesetzes ist eine Ortsdurchfahrt der Teil der 
Bundesstraße, der innerhalb der geschlossenen Ortslage liegt und auch der Erschließung 
der anliegenden Grundstücke oder der mehrfachen Verknüpfung des Ortsstraßennetzes 
dient. Die geschlossene Ortslage wird durch die vorhandene Bebauung nördlich und südlich 
der Bundesstraße geschaffen. Eine mehrfache Verknüpfung des Ortstraßennetzes liegt vor, 
wenn über einem Abschnitt der Bundesstraße mit zwei kreuzenden oder einmündenden 
örtlichen Straßen innerörtlicher Verkehr abgewickelt wird. 

Der Planungs- und Umweltausschuss hat in seinem Beschluss vom 8. Juli 2015 (Vorlage 
17620/15) dem Ausbau des Madamenweges zwischen dem Raffturm und der 
Buswendeschleife mit dem Ziel, die Buslinie 418 weiterzuführen, zugestimmt.
Die Buslinie 418 soll zukünftig von Lamme kommend über die Zufahrt zum Raffteichbad über 
eine Busschleuse zum Madamenweg geführt werden. Somit ist der Tatbestand des 
Vorliegens von innerörtlichem Verkehr auf dem Abschnitt der B 1 erfüllt. 

Um der gesetzlichen Vorschrift zu entsprechen, ist eine Ortsdurchfahrtsgrenze im Bereich 
des Raffturmes festzusetzen (Anlage 1).
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Die Festlegung der Ortsdurchfahrtsgrenze hat u. a. zur Folge, dass die Stadt Braunschweig 
innerhalb der Grenzen Baulastträger wird und damit diesen Bereich zu unterhalten hat.

Der Text für die Veröffentlichung durch zweiwöchigen Aushang am Rathaus (Hauptportal, 
Platz der Deutschen Einheit 1) ist als Anlage 2 beigefügt. Ein Hinweis auf die Tatsache, den 
Ort und die Dauer dieses Aushanges wird in der Braunschweiger Zeitung erfolgen.

Leuer

Anlage/n:
Anlage 1: Lageplan
Anlage 2: Veröffentlichungstext
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Vorlage 1500931         Anlage 1 
 
 
 
Neue Ortsdurchfahrtsgrenze Höhe „Raffturm“  
 
 

 
 
 
Die Einmündungen in die B1 (Neudammstraße und Am Raffturm) liegen innerhalb der 
Ortsdurchfahrt (vorher freie Strecke). Für diesen Bereich ist künftig die Stadt Braunschweig 
unterhaltungspflichtig.  
 
 
 
 
 

Hannoversche Straße (B1) 

Neudammstraße (K80) 
Hannoversche Straße (B1) 

Ortsdurchfahrtsgrenze 
(neu) bei Station 1.776, 
Abschnitt 720 

Ortsdurchfahrtsgrenze 
(neu) bei Station 0,170, 
Abschnitt 730 

Am Raffturm (Raffteichbad, 
Rtg. Madamenweg)  
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Anlage 2  
Öffentliche Bekanntmachung 
 
 

 
Festsetzung einer Ortsdurchfahrtsgrenze auf der Bundesstraße B 1 im Bereich des Raffturmes 
 
Nach § 5 Abs. 4 des Bundesfernstraßengesetzes vom 28. Juni 2007 - in der zurzeit gültigen Fassung 
- setzt die Stadt Braunschweig die Grenze der Ortsdurchfahrt der Bundesstraße B 1 von Station 
1,776 des Abschnittes 720 auf Station 0,170 des Abschnittes 730 zum 1. Januar 2016 fest. 
Trägerin der Straßenbaulast innerhalb der Ortsdurchfahrt ist die Stadt Braunschweig. 
 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Veröffentlichung Klage beim 
Verwaltungsgericht Braunschweig, Wilhelmstr. 55, 38100 Braunschweig, erhoben werden. 
Die Klage ist gegen die Stadt Braunschweig, Fachbereich Tiefbau und Verkehr, Bohlweg 30, 
38100 Braunschweig zu richten. 
 

 
Stadt Braunschweig 
Fachbereich Tiefbau und Verkehr 
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Absende r :

SPD Fraktion im Stadtbezirksrat 321 15-01220
Antrag (öffentlich)

Betreff:

Antrag anlässlich Aufhebung der Radwegebenutzungspflicht 
Saarstraße
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
20.11.2015

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 321 Lehndorf-Watenbüttel 
(Entscheidung)

02.12.2015 Ö

Beschlussvorschlag:
Beschluss:

Die Verwaltung wird gebeten, im Rahmen der erlassenen Aufhebung der 
Radwegebenutzungspflicht in der Saarstraße
• die Art der Beschilderung zu optimieren, damit die Rechte und Pflichten für alle 
Verkehrsteilnehmer eindeutiger werden
• den Ort der Aufhebung der Radwegebenutzungspflicht von der Bliesstraße weiter 
stadtauswärts zu verlegen und den Beginn der Radwegebenutzungspflicht stadteinwärts vor 
die Ottweiler Straße zu verlegen. 
• die Art der der Ausführung der Auffahrten auf die Straße zu verbessern und 
risikoärmer zu gestalten.

Sachverhalt:

Begründung:

Erfolgt mündlich

Gez. Jens Kamphenkel

Anlage/n:

keine
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